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Festsetzungen des Bebauungsplanes

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der zeichnerischen Darstellung
mit einer gestrichelten Linie umfahren.

11 Bestandteile des Bebauungsplanes
Gemäß Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 08.12..86 (BGBI l S. 2253) und

vom 22.04.93 (BGBI l S. 466)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01 .90 (BGBI. l S
132) und vom 22.04.93 (BGBI. l S. 466)

Landesbauordung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 08.03.95
(GVBL. S. 19)

1 . Zeichnerischer Teil
1 .1 Bebauungsplan
1.2 Integrierter Grünordnungsplan

(= 2. Schriftlicher Teil
2.1 A Planungsrechtliche Festsetzungen
2.2 B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
2.3 C Allgemeine Hinweise ohne Festsetzungscharakter

,.?. Ausfertigung Amtsplan
Textliche Festsetzungen Seite l von 1 1 Seiten



saemeinde Obriaheim - Mühlheim Be

Ortsgemeinde Obrigheim
Bebauungsplan "Alte Mühle, Anderungsplan I"

Festsetzungen des Bebauungsplanes

A Planungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsarundlaaen

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung vom 08. Dezember 1986 (BGBI. l S. 2253), zuletzt geändert durch Artikel l
des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung
von Wohnbauland (Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22. April 1993
(BGBI. l S. 466)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO)
in der Fassung vom 23. Januar 1990(BGBI. l S. 132),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der
Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investitionserleichterungs- und Wohnbau-
landgesetz) vom 22. April 1993 (BGBI. l S. 466)

Inhalt:

1. Art der baulichen Nutzung

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Bauweise. überbaubare Grundstücksflächen

4. Stellung der baulichen Anlagen

5. Begrenzung der höchstzulässigen Zahl von Wohnungen

6. Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze

7. Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

8. Maßnahmen und Flächen zum Schutz. zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

9 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

10. Höhenanlage der baulichen Anlagen
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l Art der baulichen Nutzung
($ 9 Abs. l Nr. l BauGB)

allgemeines Wohngebiet gemäß $ 4 BauNVO

Allgemein zulässig sind gemäß $ 4 Abs. 2 BauNVO

1 . Wohngebäude

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden. Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht störende Handwerksbetriebe.

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale. gesundheitliche und sportliche Zwecke

Nicht zulässig gemäß $ 1 Abs. 6 BauNVO sind alle in $ 4 Abs. 3 BauNVO genannten
Nutzungsarten.

2. Maß der baulichen Nutzung
($ 9 Abs. l Nr. l BauGB i.V. m $$ 16-20 BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wird wie folgt festgesetzt

GRZ = Grundflächenzahl = 0.4

GFZ = Geschoßflächenzahl = 0,8

Zahl der Vorgeschosse = 2 als Höchstgrenze

Firsthöhe = 9,50 m als Höchstgrenze
Bezugshöhe ist die Höhe, die in der Mitte der gesamten am Grundstück anliegenden
Straßenbegrenzungslinie an der Oberkante des fertigen Straßenniveaus gemessen
wirdr

Traufhöhe = 5.20 m als Höchstgrenze
Bezugshöhe ist die Erdgeschoß-Rohfußboden-Höhe

Für Mittelhäuser von Hausgruppen werden die Obergrenzen der GRZ und der GFZ
gemäß $ 17 Abs. 2 BauNVO wie folgt erhöht:

GRZ : 0.5
GFZ : l.O

Die Werte für die Grundflächenzahl (GRZ) und die Geschoßflächenzahl (GFZ) gelten als
Höchstwerte nur so weit, wie die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen
sowie die Vorschriften der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz nicht zu einer geringeren
Ausnutzung zwingen.
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3. Bauweise. überbaubare Grundstücksflächen
($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB i.V.m. $$ 22 und 23 BauNVO)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt grundsätzlich die offene Bauweise. wenn
in der Planzeichnung keine abweichende Bauweise festgesetzt ist.

abweichende Bauweise al :
In der abweichende Bauweise al ist das östliche Haus der Hausgruppe auf der
östlichen Grundstücksgrenze zu errichten.

abweichende Bauweise a2:
In der abweichenden Bauweise a2 ist das westliche Haus der Hausgruppe auf der
westlichen Grundstücksgrenze zu errichten.

Die Zulässigkeit von Doppelhäusern und Hausgruppen ergibt sich aus der
Planzeichnung.
Einzelhäuser sind nicht zulässig.

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die zeichnerische Festsetzung von
Baugrenzen bestimmt.

Ein Vortreten von untergeordneten Gebäudeteilen, wie Gesimse, Dachvorsprünge,
Treppen, Eingangs- und Terrassenüberdachungen sowie Vorbauten wie Erker, Balkone
Tür- und Fenstervorbauten über die Baugrenzen können bis zu 1 ,5 m zugelassen
werden, wenn diese Gebäudeteile nicht länger als ein Drittel derjeweiligen
Gebäudeseite, höchstens jedoch 5 m lang sind (ausgenommen Dachüberstände).
Die Abstandsvorschriften der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz bleiben unberührt.

4. Stellung der baulichen Anlagen
($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB)

Die in der Planzeichnung festgesetzten Hauptfirstrichtungen sind verbindlich

Für untergeordnete Bauteile sind auch abweichende Ausrichtungen zulässig

5,.Begrenzung der höchstzul
($ 9 Abs. l Nr. 6 BauGB)

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen je Gebäude wird auf l Wohnung festgesetzt

Bei Doppelhäusern und Hausgruppen gilt diese Festsetzung für jede Doppelhaushälfte
und jedes Reihenhaus einer Hausgruppe.
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6. Nebenanlaaen. Garagen und Stellolätze
($ 9) Abs. l Nr. 4 BauGB i.V.m. $$ 12 und 14 BauNVO)

Auf den nicht überbauabren Flächen sind Nebenanlagen im Sinne des $ 14 Abs.
BauNVO nicht zulässig.

l

Ausgenommen hiervon sind Müllboxen und Kinderspielgeräte. Balkone und Terrassen
bis zu einer Größe von 20 qm.

Werden Stellplätze befestigt
von mind. 20%.

so ist Rasenpflaster zu verwenden mit einem Fugenanteil

7. Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen b
($ 9 Abs. l Nr. 1 1 BauGB)

Alle Straßen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind als
Bereiche" im Sinne der Straßenverkehrsordnung auszubilden.

'verkehrsberuhigte

Die Flächen innerhalb des eingetragenen Sichtwinkels sind von jeglicher Bebauung frei-
zuhalten. Anpflanzungen dürfen - gemessen von der Oberkante Straßenkrone - eine
Höhe von 0,80 m nicht überschreiten.

lon Natur und
lege und zur

($ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB)

In der im Plan eingezeichneten und entsprechend gekennzeichneten Fläche zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft sind 4 0bstbaumhochstämme in den vorgegebenen
Abständen zu pflanzen, langfristig zu erhalten und zu pflegen (siehe Landespflegeri-
scher Planungsbeitrag, Stand Dezember 95, textl. Festsetzung S. 24).

Für die Ansaat ist eine Gräser-Kräuter-Mischung zu verwenden, deren Artenzusam-
mensetzung in Anlehnung an die entsprechende Vegetation der vorhandenen Gräser-
Kräuter-Flächen erfolgen soll. ($ 95 Landschaftsrasen RSM 8B (mit Kräutern) für alle
normalen Lagen). (Siehe Landespflegerischer Planungsbeitrag. Stand Dezember 95, S.
21)

Die Ansaatflächen sind extensiv zu bewirtschaften (maximal zwei Schnitte im Jahr)
(Siehe Landespflegerischer Planungsbeitrag Stand Dezember 95, textl. Festsetzung S
21 und 22).

Die Pflanzungen und Ansaaten sind in der folgenden Pflanzperiode nach Beginn der
Erschließungsmaßnahme fachgerecht auszuführen. (Siehe Landespflegerischer Pla-
nungsbeitrag Stand Dezember 95, textl. Festsetzung Seite 22).
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Für die Pflanzung sind die Sorten entsprechend der Obstsortenliste zu verwenden. Min
destanforderungen für die Einzelbäume:
Stammumfang mind. 14 cm. in l m Stammhöhe
(Siehe Landespflegerischer Planungsbeitrag Stand Dezember 95, Ergänzung texte
Festsetzung Seite 22).

Die Herbizidanwendung bei der Pflege ist zu unterlassen. (Siehe Landespflegerischer
Planungsbeitrag Stand Dezember 95. textl. Festsetzung S. 22).

Die im Bebauungsplan gekennzeichnete Fläche am Eisbach für Maßnahmen zum
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft dient dem Ausgleich entspre-
chend dem Landespflegegesetz und ist gemäß der Pflanzenliste zu bepflanzen.

Innerhalb dieser Fläche sind Aufschüttungen nicht zulässig

Anoflanzen von Bäumen. Stäuchen
($ 9 Abs. l Nr. 25a BauGB)

sonstiaen Bepflanzunaen

Zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes ist je 150 qm nicht überbaubarer
Grundstücksfläche ein einheimischer, standortgerechter Laubbaum 2. Ordnung (auch
Obstbaum Hochstamm) mit mindestens 14 cm Stammumfang, gemessen in l m Höhe.
anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten (Beispiele: Birken. Eberesche,
Feldahorn, Obstbäume usw.).

Mindestens 30% der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit Gehölzen dauer.
haft zu bepflanzen und zu unterhalten.

Die im Plan einzeln dargestellten anzupflanzenden Bäume sind mit einer mind. 4 qm
großen, dauerhaft begrünten Pflanzinsel auszustatten. Mindestumfang: 14 cm in l m
Hr\hn

Die mit Pflanzbindungs- und Erhaltungsgebot belegten Bäume und Gehölze sind zu
erhalten und bei notwendiger Fällung oder natürlichem Abgang durch standortgerechte.
gleichwertige Gehölze zu ersetzen.

Die geplanten Bepflanzungen sind ausschließlich mit heimischen. bodenständigen Arten
gemäß der als Anlage beigefügten Pflanzenliste durchzuführen.

10. Höhenlage der baulichen Anlagen
($ 9 Abs. 2 BauGB)

Die Höhenlage der baulichen Anlagen wird bestimmt durch die Festsetzung einer
höchstzulässigen Sockelhöhe:
Die Oberkante der Rohbaudecke Kellergeschoß (=Sockelhöhe) darf eine Höhe von 0,80
m über der Oberkante Straßenbelag der am nächsten gelegenen öffentlichen
Verkehrsfläche, gemessen an der Straßenbegrenzungslinie in Grundstücksmitte, nicht
übersteigen.
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B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsgrundlagen

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)
in der Fassung vom 08. März 1995 (GVBL. S. 19)

Inhalt:

1 . Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

2 Gestaltung der Stellplätze und der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke

3. Gestaltung und Höhe von Einfriedungen

4. Antennen und Satellitenempfangsanlagen

1. Außere Gestaltung baulicher Anlagen
($ 86 Abs. l Nr. l LBauO)

Dachgestaltung

e Dachform:
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind - mit Ausnahme für Garagen
Satteldächer zulässig.
Auf Garagen sind nur begrünte Flachdächer zulässig. Der Aufbau der
Flachdachbegrünung muß mindestens 1 0 cm Substrat betragen.

nur

e

e

Dachneigung:
Die zulässige Dachneigung bei geneigten Dächern beträgt 30 - 40 Grad

Dacheindeckung:
Als Dacheindeckung für geneigte Dächer sind nur Ziegel oder Betondachsteine in roten
oder brauntonigen Farben zulässig.

e Dachaufbauten:
Dachgauben sind nur in Form von Satteldachgauben, Dreiecksgauben oder Pultdach
zulässig.
Die Breite der Dachgauben darf in der Summe nicht mehr als zwei Drittel der Trauflänge
betragen.
Mehrere Gauben auf einer Dachfläche müssen in gleicher Höhe angeordnet werden.
Der Abstand der Gauben von der Giebelwand muß mindestens 1 .25 m betragen.

Textliche Festsetzungen Seite 7 von 1 1 Seiten



Ortsaemeinde Obriaheim - Mühlheim

Fassadengestaltung

e Materialien:
Die Fassaden der Gebäude sind als Putz-, Ziegel- Kalksandsteinfassaden oder als
Sichtmauerwerk auszuführen. Zusätzlich ist die Verwendung von Holz und einheimi-
schem Naturstein möglich, jedoch nur in flächenbezogen untergeordnetem Umfang.
Häuser in komplettem konstruktivem Holzbau sind zulässig.

Unzulässig sind insbesondere grob gemusterte Putze. Fassadenverkleidungen aus
Kunststoff, Fliesen. Keramik, Faserzement oder Metallpaneelen, alle Arten von glän-
zenden oder glasierten Materialien sowie Materialien mit umweltschädlichen Auswirkun-

Fensterelemente sowie Türen und Tore mit metallisch glänzender Oberfläche sind nicht
zulässig.

gen

e Farben:
Zur flächenhaften Farbgebung sind nur gebrochene Farbtöne, Erdfarben und / oder Pa
stelltöne zulässig.
Bauliche Anlagen dürfen nicht flächenhaft mit nicht abgetönten oder glänzenden Far
ben, insbesondere Lacken und Ölfarben, gestaltet werden.

2. Gestaltung der Stellplätze und der unbebauten Flächen der bebauten
Grundstücke
($ 86 Abs. l Nr. 3 LBauO)

Die Flächen zwischen der Straßenbegrenzungslinie und den Gebäuden sind - unter
Berücksichtigung der Zufahrten, Stellplätze und Zuwegungen gärtnerisch anzulegen
Arbeits- oder Lagerflächen sind hier nicht zulässig.

Der Vorgartenbereich zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und vorderer Baugrenze ist
mit Ausnahme notwendiger Zuwege, Stellplätze und Zufahrten mit einer maximalen
Gesamtbreite von 5,0 m gärtnerisch anzulegen. zu bepflanzen und dauerhaft zu
unterhalten.

3. Gestaltung und Höhe von Einfriedunaen
($ 86 Abs. l Nr. 3 LBauO)

Einfriedungen im Vorgartenbereich

Grundstückseinfriedungen im Bereich der Vorgärten zwischen öffentlicher Verkehrsflä
che und Vorderkante Baukörper dürfen nur direkt an der Grenze zum öffentlichen Stra
ßenraum sowie seitlich zum Nachbargrundstück errichtet werden. Sie sind nur bis zu ei
ner Höhe von maximal l m in Form von beschnittenen Hecken. bei Bedarf mit einge
wachsenem Drahtzaun, zulässig.
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Grundstückseinfassungen mit baulichen Elementen jeglicher Art sind in diesem Bereich
nur bis zu einer Höhe von 0.10 m über Oberkante Straßenbelag zulässig.

Einfriedungen und Abgrenzungen sonstiger Grundstücksflächen

Sonstige Gartenflächen, die der Erholung der Bewohner dienen, können zum Schutze
vor Einsehbarkeit und Witterung mit Hecken, bei Bedarf mit eingewachsenem Draht-
zaun, bis zu einer Höhe von maximal 1 ,50 m abgegrenzt werden.

Zwischen benachbarten Grundstücken können Holzpalisaden. Holzlamellen oder Mau
ern aus Naturstein oder verputzt als Sicht-, Wind- und Sonnenschutz errichtet werden
sofern sie eine Höhe von 1 ,90 m und eine Gesamtlänge von 5,0 m nicht überschreiten.

4. Antennen und Satellitenempfanasanlaaen
($ 86 Abs. l Nr. l LBauO)

Antennen und Satellitenempfangsanlagen dürfen nur an Masten oberhalb der
Dachflächen oder Gebäude angebracht werden.

Eine Befestigung an den Außenwänden der Gebäude ist nicht zulässig

Textliche Festsetzungen Seite 9 von 1 1 Seiten



C Allgemeine Hinweise ohne Festsetzungscharakter

l Der Bebauungsplan "Alte Mühle, Änderungsplan 1" weißt keine Aussagen zum Lärm
schutz für die Bebauung entlang der Landesstraße 395 auf.

Das Straßen- und Verkehrsamt Speyer wird in seiner Eigenschaft als Straßenbaulast.
träger für die Landesstraße 395 von jeglichen Ansprüchen Dritter bzgl. Lärmschutz frei
nPetnllt

2 Die anfallenden unbelasteten Niederschlagswässer sollen möglichst breitflächig versik
ken oder als Brauchwasser z.B. für die Garatenbewässerung genutzt werden.
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Ortsgemeinde Obrigheim
Bebauungsplan ''Alte Mühle, Anderungsplan I"
Begründung

Begründung zum Bebauungsplan gem. $ 9 Abs. 8 Bau GB i.V.m. $ 1 und 2 BauGB
- MaßnahmenG

Inhalt:

1 .0 Beschluß über die Aufstellung des Bebauungsplanes

2.0 Lage des Plangebietes

3.0 Erfordernis der Planaufstellung

4.0 Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan

5.0 Darstellung der städtebaulichen Planungsziele und Zweck des Bebauungsplanes

6.0 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

7.0 Versorgung und Entsorgung

8.0 Altlasten

9.0 Bodenordnende Maßnahmen

1 0.0 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange

1 1 .0 Verfahrensvermerke
0

Ausfertigung
Begründung zum Bebauungsplan

Am
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Ortsgemeinde Obrigheim-Mühlheim Bebauungsplan 'Alte Mühle, Änderungsplan l

a

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Obrigheim hat in seiner Sitzung am 30.11.95 die Aufstel
lung des Bebauungsplanes "Alte Mühle. Änderungsplan 1" beschlossen.

2.0 Lage des Planaebietes

Der Geltungsbereich des Änderungsplanes l ist identisch mit dem rechtsverbindlichen Bebau
ungsplan 'Alte Mühle", in Kraft getreten am 28.05.92.

Das Baugebiet liegt am südlichen Ortsrand von Obrigheim - Mühlheim auf Albsheimer Gemar
kung. Nördlich grenzt die Albsheimer Straße (L 395) und im Süden der Eisbach an das Bauge.
beet

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt ca. 5.300 qm

3.0 , Erfordernis der Planaufstelluna

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Alte Mühle. Änderungsplan 1" umfaßt ca. 5.300 qm
Es handelt sich um eine unbebaute Grundstücksfläche, die einer wohnbaulichen Nutzung zuge-
führt werden soll.

Die Grundstücksflächen sind im Eigentum einer Sparkasse und sollen über einen Bauträger
bebaut und vermarktet werden.

Grundlage für das Planungskonzept ist es. in diesem Baugebiet kosten- und flächensparendes
Bauen zu realisieren. Deshalb wurden die Haus- und Grundstücksgrößen optimiert. Besonderer
Wert wurde darauf gelegt. möglichst kleine Hausgruppen zu planen und die Grundfläche der
Häuser genau so groß zu bauen, wie übliche Reihenhäuser. Damit kann für jedes Haus eine
gute Wohnqualität. insbesondere auch unter Berücksichtigung der Kommunikationsräume
(Spielstraßen, Ausrichtung der Häuser) gewährleistet werden.

Das Angebot der geplanten Wohnhäuser richtet sich insbesondere an junge Familien, die ein
Eigenheim erwerben möchten, jedoch nur über ein begrenztes Finanzierungsbudget verfügen
und in diesem Baugebiet ein preisgünstiges Angebot in solider Planungs- und Bauqualität erhal-
ten

Die Ortsgemeinde Obrigheim hat in den letzten Jahren in allen Ortsteilen zum Teil kleinflächige
zum Teil größere Neubaugebiete erschlossen. Die Bauplätze in diesen Gebieten sind zwischen
zeitlich überwiegend bebaut. Die wenigen noch verfügbaren Plätze in den Baulücken sind aus
schließlich in privater Hand und stehen für eine kurzfristige Bebauung nicht zur Verfügung.

Zwar wird in Kürze in Obrigheim-Albsheim auch ein Baugebiet erschlossen. das voraussichtlich
ab Sommer 1997 bebaut werden kann, aber einen anderen Interessentenkreis anspricht, als
das Baugebiet "Alte Mühle"

Neben den genannten Gründen und der Tatsache, daß die in diesem Baugebiet zur Verfügung
stehenden Bauplätze an junge Familien veräußert werden sollen, deren Einkommen im unteren
sozialen Bereich liegen, ist die Anwendung des BauGB-MaßnahmenG gerechtfertigt, um somit
den dringenden Wohnungsbedarf dieses Bevölkerungskreises zu decken.
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Somit kommt die Ortsgemeinde Obrigheim auch ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach. eine
geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende
sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten.

4 En

Im seit 26.10.95 wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land ist
die Fläche teilweise als .Gemischte Baufläche" und teilweise als .Landwirtschaftliche Nutzflä-
che" ausgewiesen. Somit ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

5.0 Darstellun

Der Bebauungsplan "Alte Mühle, Änderungsplan 1" soll eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung ge
währleisten. Er soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.r'l
Das zur Zeit brach liegende und ungenutzte Gebiet soll dabei einer städtebaulichen Entwicklung
zugeführt werden, die den künftigen Nutzern und deren Nutzungsbedürfnissen gerecht wird.

Konflikte mit benachbarten Gebieten, eine Beeinträchtigung von Landschaftspotentialen und
negative Auswirkungen auf die gesamtörtliche und städtebauliche Entwicklung sollen verhindert
werben

Um diese Ziele zu erreichen, wurden zur Entwicklung des Bebauungsplanes u.a
Grundsätze angewandt:

folgende

umweltverträgliche Planung durch geringstmögliche Eingriffe in den Naturhaushaltl bei un
vermeidbaren Eingriffen Milderung durch ausgleichende Maßnahmen

Zuordnung von Nutzungen, die funktionalen Zusammenhänge beachten und fördern. aber
gegenseitige Beeinträchtigung von Funktionen vermeiden

Anpassung an die bestehende Bebauung durch Bezugnahme auf die Bau-
formen im Altort und zu den umliegenden Siedlungsbereichen

und Nutzungs

funktions- und belastungsgerechte Dimensionierung und Gestaltung der Erschließungsanla
gen

ausreichende Grundstücksgrößen und Grundstückszuschnitte

Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch ausreichende Frei- und Erho
lungsbereiche

Begrenzung der Versiegelung und intensive Begrünung des gesamten Gebietes auf seinen
öffentlichen und privaten Flächen

Vorgaben zur Gestaltung zum Erreichen gestalterischer Grundprinzipien und zur Herstellung
eines ansprechenden Siedlungsbildes bei geringstmöglicher Einschränkung der individuellen
Gestaltungsvorstellungen.
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Die Rahmenbedingungen und die Bestandsstrukturen in unmittelbarer Nachbarschaft erfordern
insbesondere hinsichtlich der Erschließung, Ortsbild. Landschaftsbild und Landespflege ein be-
hutsames und doch wirksames Regelungsinstrumentarium. Von daher wurden folgende Fest-
setzungen im Bebauungsplan "Alte Mühle, Änderungsplan 1" getroffen:

r baulichen Nutzung

Entsprechend der Zielsetzung des Bebauungsplanes ist ein .Allgemeines Wohngebiet" festge
se

Die im "Allgemeinen Wohngebiet" ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden gem. $ 1 (6)
BauNVO ausgeschlossen, da es sich bei diesen Nutzungen um Funktionen gesamtörtlicher
bzw. überörtlicher Bedeutung handelt und in diesem Baugebiet auf Grund der beabsichtigten
wohnlichen Nutzung störend sind.

2 Maß der baulich :un

Mit Rücksicht auf das Orts- und Landschaftsbild. die Eingriffe in Natur und Landschaft und die
angestrebte Gebäudestruktur wurde die Grundflächenzahl und die Geschoßflächenzahl in Ab-
hängigkeit zu den Höhenfestsetzungen festgelegt. Ebenso erfolgten deshalb die Höhenfestset-
zungen der First- und Traufhöhen.

5.3 Bauweise

Im Plangebiet sind in offener Bauweise Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig. Für die Be-
bauungsflächen "al" und "a2" wurde eine abweichende Bauweise festgesetzt. Diese Art der
Bebauung entspricht den heute absehbaren Wünschen der Bauinteressenten.

Die überbaubare Fläche wurde so gewählt.
20,0 m eingehalten wird.

daß der geforderte Abstand zum Eisbach von

Die Stellung der baulichen Anlagen ist durch die Darstellung der Hauptfirstrichtung so gewählt
daß sie sich dem bestehenden Baubestand anpaßt.

Durch die Beschränkung der höchstzulässigen Zahl von Wohnungen von einer Wohnung je
Wohngebäude soll eine übermäßige Wohndichte verhindert werden, die in ihrer Folge zu um-
fangreichen Flächenversiegelungen durch Stellplätze führen würde.

Die entsprechenden Festsetzungen sollen einerseits eine bedarfsgerechte Stellplatzschaffung
ermöglichen, andererseites verhindern, daß eine zu große Flächenversiegelung vorgenommen
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wird. Durch die getroffenen Festsetzungen soll außerdem gestalterischen Belangen Rechnung
getragen werden.

Die Baugrundstücke werden über die L 395 sowie der herzustellenden Erschließungsstraße
erschlossen. Die zukünftige Erschließungsstraße wird verkehrsberuhigt ausgebaut werden. um
somit auch einen Spiel- und Kommunikationsbereich zu schaffen.

8 Höhenlage der baulichen Anlagen

Die Höhenlage der baulichen Anlage wird ab Oberkante Rohbaudecke mit max. 0,80 m mit
Rücksicht auf das vorhandene Ortsbild festgesetzt.

5.9 Maßnahmen zi zur Pfleae und zur En

Die entsprechenden Festsetzungen sollen sicherstellen. daß die auf der Grundlage des Bebau-
ungsplanes entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft möglichst auf das unbedingt erfor-
derliche Maß reduziert bzw. ein Großteil der Eingriffe in Natur und Landschaft im Baugebiet
selbst entsprechend Bundesnaturgesetz/Landespflegegesetz ausgeglichen werden. Darüber
hinaus werden Ersatzmaßnahmen für nicht ausgleichbare Eingriffe festgesetzt.

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft werden
sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Flächen festgesetzt, da die Eingriffe in Natur und
Landschaft sowohl durch öffentliche als auch durch private Baumaßnahmen bedingt werden.

Der landespflegerische Planungsbeitrag zum Bebauungsplan "Alte Mühle, Änderungsplan l
Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan und als Anlage beigefügt.

ist

5:1 0 An oflanzen von Bäumen

Durch die entsprechenden Festsetzungen werden die Festsetzungen über Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ergänzt und konkretisiert so-
wie ein Beitrag zur Orts- und Landschaftsbildgestaltung gesichert.

6.a Bauordnunasrechtliche Festsetzungen

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zur äußeren Gestaltung von baulichen Anlagen
Gestaltung der Stellplätze und der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke, der Gestal
tung und der Höhe von Einfriedungen sowie der Festsetzungen über Antennen und Satelli-
tenempfangsanlagen sind zur Sicherung der gestalterischen Einheit erforderlich. Durch die ent
sprechenden Festsetzungen soll ein Konsens der Gestaltung innerhalb des Baugebietes er.
reicht werden.
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0 .Versoraunci und Entsorciuna

Die Versorgung des Gebietes mit Wasser und Elektrizität sowie die Entsorgung der Abwässer
soll durch Verlängerung des vorhandenen örtlichen Versorgungsnetzes erfolgen. Eine Versor-
gung mit Erdgas ist möglich.

8.0 Altlasten

Bei einer auf der Ortskenntnis beruhenden Prüfung durch die Gemeinde konnten keine Altlasten
festgestellt werden.

9.0 Bodenordnende Maßnahmen

Im gesamten Plangebiet sind bodenordnende Maßnahmen erforderlich

ivaten Belancien

Entsprechend $ 1 Abs. 6 BauGB wurden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander
und untereinander in der Gemeinderatssitzung der Ortsgemeinde Obrigheim am 16.07.96 ge-
recht abgewogen und das Beratungsergebnis im Bebauungsplan "Alte Mühle, Änderungsplan I"
berücksichtigt.

Folgende Bedenken / Anregungen wurden vorgetragen

lO.l . l Frau Federau bringt vor, daß für ihr Grundstück mit der Plan-Nr. 194/10 aufgrund der
jetzigen Planung keine rückwärtige Erschließung gegeben ist. Die rückwärtige Er-
schließung ist notwendig, da dies die einzige Möglichkeit ist, das Grundstück zu befah-
ren, um es mit Dingen des täglichen Lebens zu versorgen.

lO.1.2 Die Bebauung mit 20 Häusern und Garagen stellt eine städtische Bebauung dar. Die
Dichte der Häuser. Garagen, Kraftfahrzeuge und deren An- und Abfahrten für ca. 80
bis 100 Bewohner, die dort einmal leben sollen. würde auch mich als Nachbar stark
tangieren. Dazu kämen noch Besucherkraftfahrzeuge von einer unvorhersehbaren
Zahl

lO.1.3 Diese Bebauungsform stellt keine Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung dieser dörflichen Landschaft bzw. dieses dörflichen Charakters dar. Auch das
Orts- und Landschaftsbild wird verunstaltet. Ebenso ist mit erhöhten Umweltbelastun-
gen zu rechnen.

lO.1 .4 Ob bei dem Bebauungsplan ein Kinderspielplatz vorgesehen ist, kann Frau Federau
aus dem Plan, der im Amtsblatt veröffentlicht war. nicht ersehen.
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lO.1 .5 Es muß davon ausgegangen werden, daß sich dort überwiegend junge Familien ansie
dein werden, und diesen sollte eine offene, lockere, nicht zu enge Bebauung angebo
ten werden.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Bedenken/Anregungen werden zurückgewiesen

zu 1 0.1 .1

Durch Frau Federau wurde zwar mehrfach angesprochen, daß ihr ein Geh- und Fahrtrecht zu-
steht. Weder im Grundbuch noch über Baulast ist ein entsprechendes Geh- und Fahrtrecht auf
dem überplanten Grundstück zu Gunsten von Frau Federau bzw. zu Gunsten des Grundstückes
mit der Plan-Nr. 194/10 eingetragen. Durch das Notariat Munzinger wurde der Verwaltung mit-
geteilt, daß die Eintragung eines solchen Geh- und Fahrtrechtes durch den damaligen Eigentü-
mer auch nicht vorgesehen war. Der Zugang zu dem Grundstück von Frau Federau erfolgt über
die .Hauptstraße". Im Beisein von Frau Federau hat das Notariat Munzinger mit dem damaligen
Eigentümer bzw. seinem Erben telefonisch Kontakt aufgenommen, um die Angelegenheit zu
klären. Während des Telefonates wurde nochmals bestätigt, daß nie ein Geh- und Fahrtrecht
eingetragen werden sollte.

Da keine Rechtsgrundlage für die Vorsehung einer rückwärtigen Erschließung vorhanden ist
sollte das Bebauungsplanverfahren auf Grundlage der jetzigen Planung abgeschlossen werden.

Durch den Bauträger besteht aber die Bereitschaft, daß im Rahmen der Bauarbeiten evtl. eine
Garage und ein Stellplatz auf dem Grundstück von Frau Federau errichtet werden. so daß eine
rückwärtige Erschließung möglich ist. Diese bereits andiskutierte Möglichkeit wurde aber bisher
von Frau Federau blockiert.

zu 1 0.1 .2 und lO.1 .5

Im Rahmen der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung hat die Gemeinde durch die Bauleit-
planung auch eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu
gewährleisten. Angesichts der Tatsache, daß Baulandpreise insbesondere in den Ballungsge-
bieten steigen und gerade in diesen Gebieten für sozialschwache Familien Wohnraum zu ver-
tretbaren Preisen geschaffen werden muß. sind die Gemeinden verpflichtet, ungeachtet der
Grundsätze des Bodenschutzes Wohnbauflächen, insbesondere auch für den sozialen Woh-
nungsbau oder für Mietwohnungen, festzusetzen. Daß die Bauleitpläne den Wohnbedürfnissen
dienen sollen. ist ein ganz allgemein gehaltener Programmpunkt. Wenn darüber hinaus jedoch
verlangt wird, daß die Eigentumsbildung im Wohnungswesen gefördert werden soll. so schlägt
sich darin die sozialpolitische Forderung nieder, die zum Erlaß der beiden Wohnungsbaugeset-
ze geführt hat und eine breite Eigentumsstreuung bezweckt. Da diese politische Zielsetzung
auch im BauGB ihren rechtlichen Niederschlag gefunden hat. sind die Gemeinden gehalten.
Flächen für die Errichtung von Eigenheimen je nach dem vorhandenen Bedarf auszuweisen. Sie
würden eindeutig gegen das Gesetz verstoßen, wenn sie in ihren Plänen aus fiskalischen, wirt-
schaftlichen, ökologischen oder politischen Erwägungen überhaupt kein oder zu wenig Bauland
für die Errichtung von Eigenheimen vorsehen würden.

In diesem Zusammenhang ist auch die baurechtliche Bodenschutzklausel zu sehen. In $ 1 Abs.
5 BauGB heißt es, daß mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll.
Insbesondere ist hierbei die Frage des Bedarfes und die flächensparende Ausgestaltung des

Begründung zum Bebauungsplan Seite 7 von 20



Ortsgemeinde Obrigheim-Mühlheim Bebauungsplan "Alte Mühle. Änderungsplan I'

Baugebietes zu berücksichtigen. Bei dem Baugebiet "Alte Mühle" handelt es sich um ein Bau-
gebiet, welches sich in der Ortslage von Obrigheim-Albsheim befindet. Bevor weitere Flächen
im Außenbereich der Bebauung zugeführt werden, sollen erst die innerörtlichen Flächen bebaut
werden. Dies ist hier der Fall.

Es ist sicherlich richtig, daß es sich um eine recht dichte Bebauung handelt. Aber gerade diese
Bebauung ist ortstypisch, da in den alten Ortslagen überwiegend eine geschlossene Bauweise
bzw. eine Haus-Hof-Bauweise vorherrscht, so daß der dörfliche Charakter bei der Verwirkli-
chung dieses Baugebietes gewahrt bleibt.

Zudem sollte bedacht werden, daß es für diesen Bereich bereits einen rechtsverbindlichen Be-
bauungsplan gibt. Dieser Bebauungsplan hat 10 Baugrundstücke vorgesehen, wobei pro Ge-
bäude 2 Wohnungen zulässig waren. Konkret bedeutet dies, daß bereits bei einem Vollzug des
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 20 Wohneinheiten hätten errichtet werden können mit
derselben Anzahl von Bewohnern wie aufgrund der überarbeiteten Planung. Konkret bedeutet
dies, daß auch dieselbe Anzahl von Kraftfahrzeugen an- und abgefahren wären. so daß auf-
grund der neuen Planung keine stärkere Beeinträchtigung der umliegenden Bewohner eintritt.

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang noch. daß im Änderungsplan die Anzahl der Woh
neinheiten pro Gebäude auf eine Wohneinheit beschränkt wurde.

Ebenfalls ist noch anzumerken, daß im rechtsverbindlichen Bebauungsplan für die möglichen 20
Wohneinheiten wesentlich weniger Stellplätze und Garagen ausgewiesen wurden als in der Än-
derungsplanung.

zu 1 0.1 .3

Inwieweit durch diese Bebauungsform keine Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung dieser dörflichen Landschaft bzw. Charakter dargestellt wird, ist nicht nachvollziehbar.
Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes wurde ein landespflegerischer Planungsbei-
trag erstellt, worin die aufgeführten Punkte umfassend behandelt wurden. Im Bebauungsplan
selbst wurden dann die entsprechenden Festsetzungen getroffen.

Auch ist nicht nachvollziehbar, inwieweit eine Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes
durch den Bebauungsplan bewirkt werden soll. Die Frage nach der Möglichkeit positiver
Baupflege hat eine bedeutsame Rolle im Rahmen der Vorschriften gespielt, die sich mit der Ab-
wehr von Verunstaltungen des Orts- und Landschaftsbildes befassen. Die Beurteilung der Fra-
ge, ob ein Bau Ausdruck anständiger Baugesinnung und werkgerechter Durchbildung sei. sowie
sich in die Umgebung einwandfrei einfüge, obliege nicht dem besonders empfindsamen oder
geschulten Betrachter, sondern könne allein an dem Maßstab gemessen werden, den der gebil-
dete und für ästhetische Eindrücke aufgeschlossene Durchschnittsbürger anlege. Nur wenn der
Gegensatz zwischen der baulichen Anlage und ihrer Umgebung als belastend und "Unlust erre-
gend" empfunden werde, füge diese sich in die Umgebung nicht einwandfrei ein.

Dies ist sicherlich durch den vorliegenden Bebauungsplan nicht gegeben. so daß das Orts- und
Landschaftsbild nicht verunstaltet wird.

zu 1 0.1 .4

Im Baugebiet ist kein Kinderspielplatz vorgesehen, da in zumutbarer Entfernung für die Kinder
Kinderspielplätze vorhanden sind.
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Obriaheim

l0.2. 1 Herr Steck ist der Auffassung, daß die geplante Bebauung nicht dorfgemäß ist. Durch
die geplante Bebauung entstehen nach der Auffassung von Herrn Steck stadtähnliche
Situationen und der betroffene Bereich wird sehr stark verdichtet.

l0.2.2 Herr Steck weist darauf hin, daß er Miteigentümer eines Teiles des Grundstückes mit
der Plan-Nr. 1 94/10 ist. Vom vorherigen Eigentümer des gesamten Grundstückes wur-
de Herrn Steck zugesichert, daß er auf diesem Teilstück eine Garage errichten kann
sowie ein Teil dieses Grundstückes als Zufahrt genutzt werden dürfte. Aufgrund der
jetzigen Planung ist dies nicht möglich.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Bedenken/Anregungen werden zurückgewiesen

r'\
zu 1 0.2. 1

Zu dieser Thematik haben wir bereits ausführlich Stellung bezogen (lO.1.2
daß wir auf unsere dortigen Ausführungen verweisen.

lO.1.31 lO.1.5), so

l0.2.2

Das Grundstück mit der Plan-Nr. 194/10 liegt nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes.
Inwieweit Herr Steck Miteigentümer des genannten Grundstückes ist, ist nicht Gegenstand des
Bebauungsplanverfahrens. Zu der Thematik der rückwärtigen Erschließung verweisen wir auf
unsere Ausführungen zu lO.l.l.

l0.3.1 Der Eisbach ist in den letzten Jahren des öfteren über die Ufer getreten und hat den
südlichen Teil des Baugebietes überflutet. Diesen überschwemmungsbereich sollte
man erhalten.

l0.3.2 Die Versiegelung der Landschaft auf einen so kleinen Teil würde sich sehr nachteilig
auf die im und am Wasser lebenden Tiere auswirken.

l0.3.3 Es wurde zugesichert. daß nur die Fläche der ehemaligen Mühle bebaut werden darf.
Nun ist die doppelte Fläche vorgesehen, warum?

l0.3.4 Der dörfliche Charakter geht bei einer solch dichten Bebauung verloren
Elemente prägen dann das Erscheinungsbild des Dorfes.

Städtische

l0.3.5 Früher wurde dieselbe Anzahl von Gebäuden auf der dreifachen Fläche errichtet

l0.3.6 Deaeit sind nur 3 Parkplätze für Besucher vorgesehen. Ebenso ist pro Haus nur eine
Garage und ein Stellplatz ausgewiesen. Was wird in ein paar Jahren sein, wenn mehr
Fahaeuge pro Familie vorhanden sind. Der Streit um einen Stellplatz ist vorprogram-
miert

Begründung zum Bebauungsplan Seite 9 von 20



Ortsgemeinde Obrigheim-Mühlheim Bebauungsplan 'Alte Mühle. Änderungsplan l

l0.3.7 Eine so geballte Bebauung wird soziale Spannungen hervorbringen

l0.3.8 Wo ist in diesem Baugebiet Platz für Kinder? Wo sollen sie spielen und toben?

l0.3.9 Warum hat die Ortsgemeinde ein Interesse daran, aus 10 Wohneinheiten nunmehr 20
entstehen zu lassen?

l0.3.10 Jetzt wäre für die Ortsgemeinde der Zeitpunkt gekommen, das Parkplatzproblem auf
der Albsheimer Straße in geregelte Bahnen zu lenken, mit der Anweisung eines Park-
platzes auf diesem Gelände "Alte Mühle"

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Bedenken/Anregungen zu l0.3.1 bis l0.3.10 werden zurückgewiesen

zu 1 0.3.1

r'n Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde auch der Zweckverband für
die Gewässerunterhaltung im Eisbachgebiet beteiligt und folgende Stellungnahme abgegeben:

"Die alte Mühle liegt etwa 150 m oberhalb des ehemaligen Wehres ab Abzweig des Schloßgra-
bens. Die noch vorhandenen Betonwände des Wehren bilden hier einen Engpaß für das abflie-
ßende Wasser, so daß es an diesem wiederholt zu Treibgutsammlungen und damit zu Rück-
stauungen kommt. Nach Aussagen des dort wohnenden Anliegers hätten diese Rückstauungen
bisher noch nie zur Uberflutung des nördlich liegenden Geländes geführt, da das Wasser dann
über den südlich liegenden Acker abfließen kann.

Ob dies von den vorliegenden Höhenverhältnissen her wirklich zwingend der Fall ist, kann ohne
eine Geländevermessung nicht beurteilt werden. Sollte eine solche zeigen, daß der geplante
Baustandort auch relativ zum südlich des Wehres liegenden Acker sehr niedrig liegt und eine
Uberflutung nicht völlig ausgeschlossen werden kann. wäre dieser Gefahr jedoch ohne weiteres
zu begegnen. Hierzu könnte z.B. in einem Mindestabstand von 10 m vom Eisbach ein leichter
Wall (z.B. in Form eines Weges) angelegt werden, der ein Vordringen von ausuferndem Wasser
verhindern würde.'

Durch den Bauträger wird eine entsprechende Geländemodellierung vorgenommen werden, so
daß die angesprochenen Uberschwemmungen ausgeschlossen werden können.

zu 1 0.3.2

Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes "Alte Mühle Änderungsplan" wurde auch ein
landespflegerischer Planungsbeitrag erarbeitet. In diesem wurde die Problematik der am Was-
ser lebenden Tiere untersucht und durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan ge-
würdigtr

zu lO

Inwieweit eine Zusicherung vorgelegen haben soll, daß nur der Bereich der ehemaligen Mühle
bebaut werden darf, ist uns nicht bekannt, ist aber auch nicht Gegenstand eines Bebauungs-
planverfahrens.
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Im Rahmen der weisungsfreien gemeindlichen Selbstverwaltung obliegt der Gemeinde die Pla-
nungshoheit. Das Planungsrecht und die Planungspflicht der Gemeinde umfaßt die Frage des
sogenannten Planungsermessens. Das Planungsermessen, auch planerische Gestaltungsfrei-
heit genannt, umfaßt das Recht der Gemeinde zu entscheiden, ob und wann sie plant und wie
die Planung im einzelnen inhaltlich aussieht.

zu 1 0.3.4: 1 0.3.7 und 1 0.3.9

Diese angesprochenen Bedenken/Anregungen wurden bereits unter lO.1.2 und lO.1.5 behan-
delt, so daß wir uns auf unsere dortige Stellungnahme beziehen. Ergänzend ist noch auszufüh-
ren, daß gerade durch diese vorgesehene dichte Bebauung der dörfliche Charakter gefördert
wird. In den alten Ortsbereichen herrscht vorwiegend eine geschlossene Bauweise vor, die auch
in diesem Baugebiet weitestgehend vollzogen werden soll.

Gerade weil früher verschwenderisch mit dem Grund und Boden umgegangen wurde. muß jetzt
eine sparsame Bodenpolitik betrieben werden. Bei einer solchen dichten Bebauung. wie sie im
Bebauungsplan vorgesehen ist, können soziale Spannungen nicht ausgeschlossen werden.
Aber jeder weiß wo er hinbaut bzw. wohnt und kennt somit auch die damit verbundenen Vor-
und Nachteile.

zu 1 0.3.6 und 1 0.3. 1 0

Auch zu der Frage der Stellplätze erfolgte bereits eine Stellungnahme (s. lO.1.2). Ergänzend ist
noch auszuführen, daß die Richtlinien eingehalten sind. Durch den Bauträger ist allerdings be-
absichtigt, noch ein bis zwei weitere Besucherparkplätze auszuweisen.

Allerdings kann das Parkplatzproblem im Bereich der "Albsheimer Straße" durch die Auswei-
sung dieses Baugebietes nicht geregelt werden. Die Grundstücke die überplant werden sind
Privateigentum und stehen der Ortsgemeinde Obrigheim nicht zur Verfügung. Es wäre durchaus
denkbar, daß durch Bauinteressenten nur eine einreihige Bebauung z.B. entlang der Hauptstra-
ße vorgenommen wird und der hintere Bereich als Garten genutzt wird. Somit würde diese Flä-
che auch nicht als Parkplatzfläche zur Verfügung stehen. Vielmehr sollte zur Lösung des Park-
platzproblemes in der .Albsheimer Straße" die Verlegung des dortigen Kinderspielplatzes und
gleichzeitge Ausweisung von Stellplätzen in diesem Bereich weiter verfolgt werden, da die Orts-
gemeinde Obrigheim dort den notwendigen Grundbesitz hat.

u 1 0.3.8

Auch die Problematik "Platz für Kinder'' wurde bereits unter lO.1 .4 behandelt. so daß wir uns auf
die dortigen Ausführungen beziehen. Auszuführen ist in diesem Zusammenhang noch, daß be-
absichtigt ist, die geplanten Straßen als sogenannte "Spielstraßen" auszubauen, so daß auch in
diesem Bereich das Spielen für Kinder möglich ist.

l0.4

l0.4. 1 Der geänderte Bebauungsplan sieht nunmehr 20 Wohneinheiten anstatt 10 Wohnein-
heiten vor. Diese dichte Reihenhausbebauung auf ca. 4.000 qm Grundfläche ist völlig
unpassend für die dörfliche Struktur unserer Wohngemeinde. Dies stellt eine Versiege-
lung der Landwirtschaft in einem zu großen Bereich dar.
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l0.4.2 Es ist unverständlich, warum eine Bebauung bis auf 20 m Entfernung zum Eisbach
vorgenommen werden soll.

l0.4.3 In diesem Bereich überschwemmt der Eisbach die Uferlinie. In Bezug auf Über.
schwemmungsschäden ist einer zu nahen Bebauung an den Eisbach dringend abzura.
ten

1 0.4.4 Die gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Ausweisung von Parkplätzen orientieren
sich nicht mehr an der Realität. sondern sind nur Mindestanforderungen. Die dadurch
entstehenden sozialen Konflikte sind vorprogrammiert, bei einer derart dichten Bebau-
ung

l0.4.5 Die Zufahrtsmöglichkeit für die hintere Bebauung in der dritten Reihe für Rettungsfahr
zeuge und Müllfahrzeuge über einen 3 m breiten Zufahrtsweg ist nicht gesichert. Au
ßerdem ist keine Wendemöglichkeit auf öffentlichem Gelände gegeben.

l0.4.6 Herr Bechtel ist der Auffassung. daß bei dem vorliegenden Änderungsplan l die im
Baugesetzbuch vorgegebenen Grundsätze für eine geordnetet städtebauliche Entwick-
lung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennut-
zung nicht gewährleistet sind. Desweiteren soll eine menschenwürdige Umwelt gesi-
chert und weiterentwickelt werden.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Bedenken/Anregungen werden zurückgewiesen

zu 1 0.4.1 : 1 0.4.2 und 1 0.4.6

Auch diese Bedenken/Anregungen wurden bereits an anderer Stelle vorgetragen, so daß wir
uns auf die dortige Stellungnahme beziehen.

Durch den Bebauungsplan "Alte Mühle, Änderungsplan 1" wird eine menschenwürdige Umwelt
gesichert und weiterentwickelt. Wie bereit mehrfach erwähnt, wurde in Rahmen der Erstellung
des Bebauungsplanes ein landespflegerischer Planungsbeitrag erstellt, der gerade auf diese
Problematik eingeht. Entsprechende Festsetzungen wurden mit in den Bebauungsplan aufge-
nommen

zu 1 0.4.3

Zu der angesprochenen Überschwemmungsproblematik erfolgte ebenfalls (l0.3.1) eine Std
lungnahme.

zu 1 0.4.4

Auch das Parkplatzproblem wurde bereits mehrfach erörtert, so daß wir uns auf unsere vorheri
gen Ausführungen beziehen.
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zu 1 0.4.5

Die Zufahrtsmöglichkeit zu der hinteren Baureihe ist ausreichend und entspricht den gesetzli-
chen Vorgaben. Die Vorsehung einer Wendemöglichkeit auf öffentlichem Gelände ist nicht
zwingend erforderlich und für dieses Baugebiet auch nicht notwendig. da genügend Wen-
demöglichkeiten bestehen.

l0.5 Herr Frank Bechtel. Querstr. 8. 67591 0ftersheim

l0.5. 1 Nach dem Änderungsplan l sollen 20 Reihenhäuser auf engsten Raum gestellt werden.
Die Ausbildung eines Wohngettos kann nicht als eine Bebauung dörflicher Struktur be-
zeichnet werden und fördert extrem soziale Spannungen in dem ganzen auch schon
bestehenden Wohngebiet.

l0.5.2 Auch die zu erwartende Parkplatznot ist ein Argument gegen die Änderung des Bebau-
ungsplanes. Es sind zwar die gesetzlichen Mindestanforderungen nach Stellplätzen
erfüllt. jedoch ist allgemein bekannt, daß diese Anforderungen in der Realität nicht aus-
reichen. Eine massive Beeinträchtigung des Durchgangsverkehrs des Ortes und der
dadurch verursachte Anstieg der Abgas- und Lärmwerte sowie der Unfallgefahr ist auf-
grund der Ausreizung jeglicher Parkplätze auf öffentlichen Straßen zu erwarten.

l0.5.3 Desweiteren ist die Zufahrt für Rettungsfahaeuge an alle Gebäude nicht gewährleistet

l0.5.4 Durch die Verkürzung der Baugrenze zum Eisbach werden große bautechnische Pro-
bleme bezüglich der Gründung bzw. Kellerausbildung erzeugt. Bei einer Überschwem-
mung des Umlandes, welche schon oft vorgekommen ist, ist ein Vollaufen der Keller
unvermeidbar. Selbst bei einem hohen Anstieg des Eisbaches ohne Übertreten der
Ufer ist durch die Erhöhung des Grundwasserspiegels infolge Druckwasser ein Durch-
feuchten der Kellerwände und somit Bauschäden vorprogrammiert.

Stellungnahme der Verwaltung:
Dei Bedenken/Anregungen werden zurückgewiesen

zu 1 0.5.1

Diese Thematik wurde bereits ausführlich behandelt.
Stellungnahme beziehen.

so daß wir uns auf die entsprechende

zu 1 0.5.2

Auch die Parkplatzproblematik wurde bereits eingehend gewürdigt

zu 1 0.5.3

Unter l0.4.5 erfolgte bereits eine Stellungnahme hinsichtlich der Zufahrt
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Diese Bedenken/Anregungen wurden ebenfalls schon behandelt, so daß wir uns auf die dortige
Stellungnahme beziehen. Ergänzend weisen wir noch darauf hin, daß Bauschäden aufgrund
des Grundwasserspiegels vermieden werden können. wenn im Rahmen der Bauausführung die
notwendigen Maßnahmen getroffen werden. Dies ist allerdings nicht Gegenstand eines Bebau-
ungsplanverfahrens, sondern obliegt dem einzelnen Bauherren.

1 0.6 Landwirtschaftskam .Pfalz

l0.6. 1 Die Landwirtschaftskammer weist darauf hin, daß die Stellungnahmen vom 30.10.90
sowie 23.07.91 nach wie vor aufrechterhalten werden.

l0.6.2 Den Planunterlagen war der Standort der Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men nicht zu entnehmen. Die Landwirtschaftskammer geht jedoch davon aus, daß er
inmitten landwirtschaftlicher Nutzflächen plaziert ist. Insofern besteht seitens der
Landwirtschaftskammer kein Einverständnis.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Bedenken/Anregungen werden zurückgewiesen

Die vorgebrachten Bedenken/Anregungen der Landwirtschaftskammer vom 30.10.90 und
23.07.91 waren Gegenstand der damaligen Abwägungsberatung gem. $ 1 Abs. 6 BauGB im
Gemeinderat und wurden entsprechend der Beschlußfassung im rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan .Alte Mühle" unter Zugrundelegung der Beschlüsse berücksichtigt. Diese nunmehr
vorgebrachten Bedenken/Anregungen sind nicht mehr Gegenstand des jetzigen Verfahrens.

zu 1 0.6.2

Aus den beigefügten Planunterlagen war sehr wohl der Standort der Fläche für die Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen zu entnehmen.

Allerdings müssen wir in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß die Beteiligung der
Träger öffentlicher Belange in Form eines .Anhörungstermines" durchgeführt wurde. Bei diesem
Anhörungstermin war der Vertreter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz nicht anwe-
send, um seine Bedenken/Anregungen hinsichtlich der Ausgleichsfläche voaubringen. Die aus-
gewiesene Fläche liegt rund 800 m östlich des Plangebietes und wird künftig als Streuobstwiese
mit extensivierter Bewirtschaftung genutzt, wobei der Standort der Fläche im Verbund mit ande-
ren Ersatz- und Ausgleichflächen zu sehen ist, da durch die Ortsgemeinde Obrighein beabsich-
tigt ist, in diesem Bereich eine Biotopvernetzung zu realisieren.

Durch den Deutschen Wetterdienst wird mitgeteilt. daß nur im Rahmen eines klimatologischen
Gutachtens geklärt werden kann. inwieweit eine Umgestaltung des angegebenen Bereiches
eine Änderung der lokalklimatischen Verhältnisse bewirkt.
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Stellungnahme der Verwaltung:
Die Bedenken/Anregungen werden zur Kenntnis genommen

Wie bereits erwähnt, wurde im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes "Alte Mühle, Än-
derungsplan 1" ein landespflegerischer Planungsbeitrag erstellt. In diesem landespflegerischen
Planungsbeitrag erfolgten auch Aussagen über das Klima und wurden durch die entsprechen-
den Festsetzungen im Bebauungsplan berücksichtigt.

1 0.8 Katasteramt Grünstadt

l0.8.1 Es ist keine Begründung vorhanden

l0.8.2 Die Kenntlichmachung des Plangebietes im Ubersichtsplan ist um ca. 600 m falsch
angebracht.

l0.8.3 Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Albsheim und nicht in Mühlheim

Stellungnahme der Verwaltung:
Den Bedenken/Anregungen wird stattgegeben

Eine Begründung für die Erstellung des Bebauungsplanes ist vorhanden. \A/ie bereits erwähnt
wurde die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in Form eines "Anhörungstermines
durchgeführt. Der Einladung zu diesem Anhörungstermin wurden nur Auszüge aus dem Bebau-
ungsentwurf beigefügt. da die Fachbehörden ihre Bedenken/Anregungen im Rahmen des Anhö
rungstermines vorbringen müssen. Die beigefügten Unterlagen dienten nur zur Vorabinformati
on für die Träger öffentlicher Belange.

Der auf der Planzeichnung vorhandene Übersichtsplan bezieht sich auf die Ausgleichs- und
Ersatzflächen und ist somit richtig plaziert. Allerdings ist dies auf dem Plan etwas verwirrend
dargestellt und wird korrigiert, so daß eine eindeutige Zuordnung möglich ist.

Der Hinweis, daß sich das Plangebiet in der Gemarkung Albsheim und nicht Mühlheim befindet
ist richtig und wird abgeändert.

1 0.9 Straßen- und Verkehrsamt SDever

l0.9. 1 An der Einmündung der Erschließungsstraße in die L 395 ist ein Sichtdreieck gem. der
RAS-K l einzutragen und ab einer Höhe von 0,80 m von jeglicher Sichtbehinderung
freizuhalten.

l0.9.2 Der Bebauungsplan "Alte Mühle, Änderungsplan 1" weist keine Aussagen zum Lärm
schutz auf.

Die Ortsgemeinde Obrigheim hat durch entsprechende Festsetzungen in der Planur-
kunde bzw. in den textlichen Festsetzungen zum o.g. Bebauungsplanentwurf den Er-
fordernissen des $ 1 Abs. 5 Nr. l i.V.m. $ 9 Abs. l Nr. 24 BauGB zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen sowie zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur
Vermeidung bzw. Minderung solcher Einwirkungen für die zutreffenden baulichen oder
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sonstigen technischen Vorkehrungen im Innen- und Außenbereich in ausreichendem
Maß Rechnung zu tragen.

Die hierzu erforderlichen Nachweise sind durch die Trägerin der Bauleitplanung zu er
bringen. Es ist somit sicherzustellen, daß der Straßenbaulastträger der L 395 von jegli-
chen Ansprüchen Dritter bezüglich Lärmschutz freigestellt wird.

Stellungnahme der Verwaltung:
Den Bedenken/Anregungen wird zum Teil stattgegeben

zu 1 0.9. 1

Der Bebauungsplan wird dahingehend überarbeitet, daß das geforderte Sichtdreieck eingetra.
gen wird und innerhalb dieser Fläche keine Sichtbehinderung erfolgt.

r') zu IQ,9:2

Im Rahmen der Erstellung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Alte Mühle" wurde sei-
tens des Straßen- und Verkehrsamtes Speyer der nunmehr geforderte Nachweis nicht gefor-
dert. Das bedeutet, wenn der rechtsverbindliche Bebauungsplan .Alte Mühle" vollzogen werden
würde. könnten an den Straßenbaulastträger der L 395 Ansprüche bezüglich Lärmschutz ge-
stellt werden.

Durch den Bauträger werden im Rahmen der Ausschreibung Fenster der .Schallschutzklasse 2
ausgeschrieben. Bei einem guten Einbau entspricht dies der "Schallschutzklasse 3"

Um der Forderung des Straßenbaulastträgers der L 395 Rechnung zu tragen, erfolgt im Bebau-
ungsplan ein allgemeiner Hinweis dahingehend, daß der Straßenbaulastträger von jeglichen
Ansprüchen Dritter bezüglich Lärmschutz freigestellt wird.

In Absprache mit dem Straßen- und Verkehrsamt Speyer ist somit der Forderung genüge getan
und es kann auf die Erstellung eines Lärmschutzgutachtens verzichtet werden.

Ebenso ist den Erfordernissen des Baugesetzbuches und des Bundesimmissionsschutzgesetz
tes hinsichtlich der schädlichen Umwelteinwirkungen durch die getroffenen baulichen Maßnah
men Rechnung getragen.

1 0.1 0 Kreisverwaltuna Bad Dürkheim

Durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurde mitgeteilt, daß der Bebauungsplanentwurf in
landespflegerischer Hinsicht in einigen Punkten einer Überarbeitung bedarf.

Stellungnahme der Verwaltung:
Den Bedenken/Anregungen wird stattgegeben

In Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurde der Bebauungsplanentwurf
überarbeitet und die entsprechenden textlichen Festsetzungen vorgenommen.
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10.1 1 Staatl. Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft

10.1 1 . 1-. Wasserversorgung

Das Wasserdargebot ist ausreichend. um die Trinkwasserversorgung des geplanten
Baugebietes sicherzustellen.

lO.1 1.2 Wasserschutzgebiete

Festgelegte, festgesetzte oder in Aussicht genommene Wasserschutzgebiete werden
durch die vorgesehene Bebauung nicht berührt.

1 0.1 1 .3 Abwasserbeseitigung

Das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser ist an die Ortskanalisation mit zentraler
Abwasserreinigung anzuschließen. Die Leistungsfähigkeit der Reinigungsanlage ist
ausreichend.

Fremdwasser darf der Schmutzwasserkanalisation nicht zugeführt werden

Das Niederschlagswasser ist möglichst in der Fläche zu halten. Das nicht schädlich
verunreinigte Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken über die belebte Boden-
zone zu versickernl ggf. ist ein hydrogeologischer Nachweis zu führen.

1 0.1 1 .4 Abfall/Altlasten

Im Planungsgebiet wurden keine Altablagerungsflächen festgestellt

Im weiteren ist zu überprüfen. inwieweit Flächen von Altstandorten innerhalb des Plan
gebietes vorhanden sind. Hierzu können sich aus den bisherigen Nutzungen Anhalts
punkte für Belastungen des Bodens, der Bodenluft oder des Grundwassers ergeben.

Für vorhandene Verdachtsflächen ist eine Gefährdungsabschätzung durchzuführen
und das weitere Vorgehen mit den zuständigen Behörden abzustimmen.

lO.1 1 .5 Allgemeine Wasserwirtschaft

Das Baugebiet ist so zu gestalten, daß Abflußbeeinträchtigungen unterbleiben. Der
Grad der Versiegelung ist gering zu halten. Die anfallenden unbelasteten Nieder-
schlagswässer sind breitflächig zu versickern. Die Verwendung dieser Wässer z.B. als
Brauchwasser für Gartenbewässerung sollte angeregt werden.

Um entsprechende Versickerungsanlagen verwirklichen zu können. sind ausreichend
breite Grünstreifen auszuweisen.

Falls eine vollständige Versickerung der anfallenden Niederschlagswässer auf den
Grundstücken nicht möglich ist, so ist das anfallende Wasser über ein bepflanztes, of-
fenes Grabensystem fortzuleiten.

Im Bebauungsplan ist nicht dargestellt, welche Eingriffe am Gewässer vorgenommen
werden. Es wird um entsprechende Erläuterung gebeten.
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Für Anlagen innerhalb eines Abstandes von 10 m vom Eisbach ist nach $ 76 LWG eine
Genehmigung einzuholen.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Bedenken/Anregungen zu lO.ll.l; lO.11.2; 10.11.4 und lO.11.5 werden zur
Kenntnis genommen.
Den Bedenken/Anregungen zu lO.11.3 wird stattgegeben.

zu 1 0.1 1 .1 : 1 0.1 1 .2 1 1 .5

Die Aussagen, daß die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung problemlos möglich ist
wird zur Kenntnis genommen. Ebenso die Aussage, daß Wasserschutzgebiete durch die Be.
bauung nicht berührt werden.

Über das Vorhandensein von Altlasten im Plangebiet ist weder der Verwaltung, der Ortsge-
meinde noch dem Grundstückseigentümer etwas bekannt. Sollten im Rahmen der Baumaß-
nahmen Altlasten zum Vorschein kommen, so wird das weitere Verfahren mit den zuständigen
Behörden abgestimmt.

Im Bebauungsplan erfolgt ein allgemeiner Hinweis. daß nach Möglichkeit das unbelastete Nie-
derschlagswasser als Brauchwasser für z.B. die Gartenbewässerung verwendet werden soll.
Eingriffe an Gewässer sollen nicht vorgenommen werden. Auch hier der Hinweis, daß im Rah-
men des Anhörungstermines kein Vertreter des Staatl. Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft
teilgenommen hat. Ebenfalls ist nicht beabsichtigt, innerhalb des 10 m Streifens zum Eisbach
Anlagen herzustellen. Sollte dies wiedererwartend doch notwendig werden, so wird eine ent-
sprechende Genehmigung nach $ 76 LWG eingeholt werden.

Z 3

Wie bereits erwähnt. wurde im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes .Alte Mühle, Än-
derungsplan 1" auch ein landespflegerischer Planungsbeitrag erstellt und die dort getroffenen
Aussagen in den Bebauungsplan integriert.

U.a. wurde folgende Aussage getroffen

"Die Funktion der Flächenversiegelung und die damit einhergehende verminderte Versicke-
rungsrate kann zum Teil durch die Rückhaltung und dezentrale Sammlung der Dachwässer
ausgeglichen werden. Gleiches gilt für die infolge der Bautätigkeit verursachten erhöhten Ab-
flußwerte bei Niederschlägen. Die im Bereich der Straßen auftretenden Oberflächenwässer
sollen in Rigolen gesammelt und flächig zur Versickerung gebracht werden.'

Somit sind die Vorgaben des Landeswassergesetzes erfüllt und eine Belastung der Abwasser.
anlagen durch Niederschlagswässer nicht gegeben.

Weitere Bedenken/Anregungen wurden von den Trägern öffentlicher Belange sowie im Rahmen
der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes nicht vorgebracht.
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1 1.0 Ve rfahrensvermerke

Aufstellunasbeschluß

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde gem. $ 2 Abs. l BauGB i.V.m
MaßnahmenG am 30.1 1 .95 durch den Gemeinderat beschlossen.

$ 1 und 2 Bau GB

öffentlich. n

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gem. $ 3 Abs 2 BauGB i.V.m
BauGB - MaßnahmenG erfolgte in der Zeit vom 15.04.96 bis einschließlich 30.04.96.

$2

Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung erfolgte im Amtsblatt der Verbandsgemeinde
Grünstadt-Land am 04.04.96.

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. $ 4 BauGB i.V.m. $ 2 BauGB - Maßnah-
menG erfolgte in Form einer Anhörung bei der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land am
16.04.96. Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 26.03.96 über den Anhö-
rungstermin in Kenntnis gesetzt.

Abw

Die gerechte Abwägung ($ 1 Abs. 6 BauGB i.V.m. $ 2 BauGB - MaßnahmenG) der vorgebrach
ten öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander erfolgte in der Gemein
deratssitzung der Ortsgemeinde Obrigheim am 1 6.07.96.

Planannahme

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Obrigheim hat am 16.07.96 den Bebauungsplan gem
GemO angenommen.

Satzunasbeschluß

Der Bebauungsplan wurde gem. $ 10 BauGB i.V.m. $ 1 und 2 BauGB
Gemeinderat am 1 6.07.96 als Satzung beschlossen.

MaßnahmenG vom
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Ausfertigung

Die Bebatiungsplansatzung nebst Anlagen wird hiermit ausgefertigt

;Neß"",Obrigheim. den

Rechtswirksamkeit
Die öffentliche Bekanntmachung über die Inkraftsetzung des Bebauungsplanes erfolgte im
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land am .................... Mit dem Tage der Bekannt-
machung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Diese Begründung wird dem am 16.07.96 als Satzung beschlossenen Bebauungsplan gem
$ 9 Abs. 8 BauGB i.V.m. $ 1 und 2 BauGB -:Dahn?hmenG beigefügt

J
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Begründung zum Bebauungsplan Seite 20 von 20



z Ausfertigung Amtsplan

LandschaHspflegerischer Beglëitplan
zur Bebauuungsplanände:"ung

"Alte h4Ühle'

in Obrigheim- fili3hiheim

=r:ac:erungscer:c=i

Aufgestellt

Hauck. Diel.Ing.{FH) ip
Landschaftsarchitekt - BELA.
Friedrichstrasse 44
67433 Neustadt
Telefon: 06321 - 48D565

Neustadt. l)ezember ' 9

Geprtlft

aen



l nhaltsve rzeich nis

l
.c

Geplante ,Änderung des gtlltlgen B- Planes "A.ite blühie;'
Bestandsaufnahme - Natürliche Grundlagen

2.1. f-laturräumliche Gliederung...........
2.2. Lage im Raum
2.3. Relief.
2.4. Geologie / Boden
2.5. Gewisser/G rundwasser
2.6.. wilma
2.7. vegetation..

2.7. 1 . Heutige pcientieil nett)reiche vegetation (H=?:i\.')
2.7.2. E3otanische KaRlerunc

Zoologische K=rliefurig
;.7.J. E3ioiopkariierunG Rhelnianc - Pfui:

2.8. Bestehende Schutzgebiete...
2.8. 1 . Landschaftsschutzcebiete
2. 8, 2. vvasserschutzgebiet..

4

4
d
6
Ö

7
8
G

q

'{ 0
r'b

11
12

-t '')

R Nutzung
3. '1 . Landschaftst:ild/ 0Rsbild

Fiächennuizunc Gemäß f:i'iP
Rea in L:tZ !Jn g
ünd Ecx eNunci.
vorhandene Bela:tunaen

a.2. Durch dle Baumaßnahme bedingte 3elastur:gen
4.2.1 . Auswikunaen auf das Relief
4.2.2. Auswirkungen auf den Boden.
4.2.3. Auswirkungen auf das Klima
4.2.4. Auswirkungen auf den VX/asserhaushalt
4.2.5. Auswirl<ungen auf Schutz- und Schongebiele
4.2.6. Auswirkungen auf Vegetationsbestände.
4.2.7. Ausuvirkungen 3uf die Tierwelt..
4.2.3. Auswirkungen auf das Landschaftsbild.

Planungskonsequenz=n
5.1. Allgemeine Grün(liegen

5.1.1 . Ai.lsgleichs- und Ersatzmaßnahmen ....
Arteniisie . .

13
14
14

14
15

15

J '7

21

(

Bilanz .. .
3. 1 . Fiächerlbilanz

Kostenschätzung
Quellenanaab.en
,Anlagen

Plan 1 : Bestand
F'lan 2: Neuplanung
Plan 3: hlassnahmenclarl .a. sgieichsfläche
,a.umzug: ?estehcnder !3ebauungspian {Planausschnltt u:nd Te

/

Ö
Q

25

fl ''7

ätell}



Q

l Geplante .Anderurlcl des ciiiiticien B-Planes 'Alte Miihie

Es ist geplant . den gültigen Bebaclun11splan "Alte hlühle" der Gemeinde
Obrigheim , OT iVlühlheim zu ën(Jein. um ein verdichteten Bauen zu
ermölglichen.

Bauherr ist die F\®[) Hausbau- Li. Grundstücks Gmbh in 69221
Dossenheim/ Heidelberg

Die Fläche umfaßt den Geltungsbereich des vorgenannten
Bebauungsplanes "Alte IX/fühle''
Im Norden wird die F'bäche durch die ,a.lbsheimer Straße und dem
Grundstück 19a/ lO (.Albsheimer Str. 18} begrenzt. Im Süden ende! der
Geltungbereich mit dci i3ö:.chungskrcne de!- ca. 3.örJ m breiten
Uferböschung des Eisb che:. im \A/este!' bilden eine schmale ::-3ch
fläche :>!f 131/' :li, L1l-d Im Cs:e :J:s n=i".ir:ds=ücl< ?$:i': ile -:i'3[=:F

! 1 9 dkkclt der Planung

Eingriffe in Natur i.}nd L3Rcasch8ft sirld nach P raür. d LpTnG
"Versr"iderungen dei Gestalt oder der Nutzung der Grundflächen. die die
Leistungsfähigkeit des >laturhaushaltes :zier das L=rldschaq:bild
erhcEilch def n ci:ilaltic Eeeinli'ä=htlcen l(.:iilren

:ingrli:fc sind sc\veit wle möglich zu ur:ie.rias.sen :ader .zu minirnlerec. :ei
es durch A.uswahi aus möglichen varianten oder durch Verringerung ces
Umfanges geplanter hlaßnahmcn.
Unvermeidbare EingriHe sind durch entsprechende hlaßnahmen zu
beseitigen oder auszugleichen, wobei alle gestörten oder
ausgeschalteten Funktior:en wiederherzustellen sind. Ein Eingriff ist dann
ausgeglichen, wenn nach seiner Beendigung, spätestens nach einem
angemessenen Zeitraum - in der Regel tO Jahre. nach Auffassung des
Ministers f{)r Umwelt und Gesundheit Rhld.-Pf. max. 30 Jahre - keine
erhebiiche oder nachhaltige Beeinträchtigung vcn Naturhaushalt und
Landschaft:bild verbleibt. Ist ein Eingriff nicht ausgleichbar, so muß er als
nicht lulas:ig eingestuft ',verden, es sei denn. das geplante Vorhaben lsi
nach .Abwägung aller Interessen ais t/crrangig -/or den
landesoinegerischen Belangen einzustufen. Sollte dies dennoch der Fall
sein, sc sind die gestörten, bz'iv. außer l<iaft gesetzten Funktionen an
anderer Stelle mlt entsprechenden blaßnahmen zu kompensieren.

(;cmäß Paragr. 6 ,'\bs. 4 LpTnG sind die Edcrclernisse t.ind daraus sich
abieitenden hlaiinahmen der LandespTncge in einem laridespflegerischen
Begleitplan darzustellen. =s sind dabei unter nderem auch Flächen
darzustellen. auf denen blaßnahmen zum Schutz. zur PTnege und zur
Entvlcl<lunq '/cn blatur und Landschaft dur;hzuführen sind. Im
lanciesoflegetischen 3egieitplan ist zfir Umweltverträglichkeit darzulegen.
aus ..velchen Gfürld8n e'gentueil '/cn den landespTnegerischen
Zielvcrs.teilungen ab:ge'vb'ictlen :,wird =nd ',vie die Beeinträchtigungen von
Natur- und i.=nd:ch ft :/ermledcn i.ir;d unx/ rmeidbare Beeinträchtigung
ausgeglichen lverden seilen.
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2 Bestandsaufnahme Natürliche Grundlagen

2.1 blatui-räumliche Gliederung

Der Standort der geplanten Baumaßnahme liegt in der nat!.irräumlichen
Haupteinheit:

Rhelnhessisches Tafel und Hügelland

Die südliche Begrenzung bildet der x./erlauf des Eisbaches. im Bereich
fer verbandsgemeinde Grünstadt - Land. Die Höhen liegen zwischen
ba.100 - 300 m (]. FIFA. Eine nach Osten geneigte Landschaft mit
äu$uneglichenen Formen. erhöhte Reliefenergie nuf Im Bereich der
Ge-iväs.ser ( :lckbach, Elsbunch. Klndsbach) sov/le in der X./eflängertlng
;um $t3ilai:feil des p äi:sr \valcles. Intensi-!e lang.,riüschafilich:s
weinbauliche Nutzt.:ng.

rn

2.2 Lage im Raum

Mühlheim iiegi im Regierungsbezirk Rheinhessen z'wischen Gi-tlnsiaclt
und Obrigheim. Das gel)tante Baugebiet liegt am südlichen Crlsfand -/cn
Dlühiheim direl am Eisbach. Nördlich grenzt die A.lbsDeimer Straße und
ëas GrundstCicl< IS4/1D an. im Süden liegt der Else:ach
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,'\.bbildung l

Ubersichtslageplan :

ßv} 1 :25.000

T K.Nr. 641 5 - Gi-ünstadt Os{

r'3

160.2
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2.3 Relief

Der rDrtsteil Mühlheim liegt euf einer ZLlm Eisbach hin flach geneigten
Fläche. Der Eisbach entsprlrlgt ca. 15 km westlich der W/einstraße im
Pfälzer.wald und mündet südlich von VX/arms in den Rhein Aus def
Talmuide steigen die begleitenden Hänge beiderseits um 25 - 35 m an -
in nördlicher Richtung auf eine Höhe von ca. 165 m ü. Nl\i. (bVarte} und
nach St)closten auf ca. 1 55 m [). b]FJ.

Die Geländehöhe im Bereich des Bearbeltungsgebietes liegt bei ca. 140
m ü. NN.

Bei ca. 1.3G m Höherjunterschied auf 95 m ist das Gelände als flach zu
bezeichnen.

/'b
Gesoii3gie / 8ödei'i

&lühlheim liegt am 'westlichen Rand des :3b:errheingl-ab;ens '.vo im =iic.:än
und Quartär der Hat-ipteinbruch erfolgte. Die Gemeinde liegt auf der
Rarlclscholle eines tektcnischen Grabens des Riß - Systems (b/littelmeei
- N/ljösen - Zcnel). Die pipinen l<cmporenten ljKaikgesteln) sind dtfrch dle
Verbindung ëes Ui'rheins mit -:iem .a.Ißer:rhein zu erl<lëfen. Dic
Randschoile i-dicht vom westlichen Blattrand bis zu einer Linie r'reinsheim
- Grcßkarlbach - Dirmsteln und beinhaltet dle höchsten Erhebungen des
Blattgebietes. die l/cn. äiterem Teitiär aufgebaut werden. Die genannte
Stë-rungslinie wird nordwestlich vcd Dirmstein durch einen
Tiefenwasseraufstieg (Schwefelbrunnen) markiert. das Quartär
(Talauensëdimente, Löß. Lehm, Terrassen bzw. Fließenden und
Gehängelehm) uvird lhier selten über 10 m mächtig und fehlt
stellenweiwse ganz. Das Pliozän ist nur in einzelnen taschenartigen
Vorkommen festzustellen. wcbefdie hlächtigkelten gewähr:lich unter 20 m
hlnihön

Das Bearbeitungsgebiet liegt im Riedeiland und z'Jv8f im hohensülzener
Riedel. So werden die Lößgebiete nördlich des Eisbaches bezeichnet.
Große Bereiche der Unterhänge, Dellen und Dellentäler sind infolge
intensiver ackerbaulicher und besclnders weirlbaulicher Nlutzunc: mit
jungem, ver]agedëm Bodenmateria] (überdeckt, das stets humor und
carbonathaitig ist. Größte Verbreitung haben die Löß - Koiluvien. Der
Kappiiaraufstieg aus dem örtlichen oberhalb 200 cm unter
Geiändeoberfläche anstehenden Gfiundw3ssor wirkt sich günstig auf die
W/asse:'/ersorgunq dieser Boden aus.



Abbildung 2

Bodenlandschaften Gemäß 8odenkade Blatt 6a13

ab

Plateaus und Randschollen

Lößfreie Riedel
Ca = Carbonatgestein
b es. Sand, Ton)

Lößbedeckte Riedel

Deiientäie

ä
0

Que1lmulden. Niedenngen
Bachauen

frankenthaler Ter:asse

=.'osionsrana d er
Frankenthaie: Ter:asse

a Bodenprofile 1-10

Abb. 3: Bodenlandschaften

2.5 Gewisser/ Grundwasser

An den vcn der Planung betroffenen Bereich grenzt mit dem Eisbach ein
Fließqe-wasser an. Der Bach ist durch Ei.itronhierunq und
Schädlingsbekämpfungsmittel aus def angrenzenden Land-.wirtschaft (x/cr
allem die Scnderl<ultur Weinbau) vorbelastet. Die Belastungen treten
hauptsächlich in der Zeit vcn März bis Cktcber auf.
Die nutzbare Feldi<apazität im Bereich des Bebauungspiarles -JViFd hoch
be-.vertet. Diese Ee',vertung beschränkt sich auf die Hänge und
Dellentäler aus carbonhaltigem. lehmigen Bcdenmateriai
Das mittlere Grundwasser steht ëei 130 - 180 cm an.
Das Bearbeitungsgebiet -.wurde früher von einem l\ltlhlengr ben
durchzogen. Der Graben ist heute zugeschüttet und nicht mehr ais
solchen .:rl<ennbar
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2.$ Klima

Das Planungsgebiet gehört dem südwestdeutschen Klimabereich an. der
durch wintermildes und sommerwarmes Klima mit geringen
Niederschlägen und relativ frühen Blütezeiten geprägt ist

Vom Pfälzer Va/ald tiber den Haardtrand zum Ohuerrheingraben hin
nehmen die Niederschläge ab. Sonnenscheindauer. Sonnentage und
Temperatur steigen leicht an. Der Haardtrand weist dabei besondere
Klimagunst durch höchste Temperaturjahresmittel. große Anzahl vcn
Sonnentagen. geringe Anzahl vön Frosttagen und größte
Sonnenscheindauer Im Planqebiet auf.
Die NiederschlGgsmenqe im Planung:saebiei be=tt-äGt im J=hresmitie1 5C10

mm. -Nobel ir eier Vegetaticrsperlode (IXnai - .Jc:li } mit l€0
Nliederschlac :u rechnen lsi
Die .Jahresmiüeit mpefatur beträgt $.3:C
Di€- V'/inëvcrhäitnisse we!-den sehr stark von der Geiändestrt.il<tur, sc.wle
von Hindernissen der näheren und -Jvcitcfcn Umgebung bestimmt.
Großräumig sind Xuvinde aus westlichen bis st)d'.westlichen Richtungen
vorherrschend. .vobei durch die ß.usrichtung dei' durch die Bebauung
ge!)ildeten Qt.:erricgel anclcre '..rvinclrichtungen durchaLis ~,'crkcmmen

Es solte Im .qilgencinen darauf geaclliei Jv€.1'dcn, dali der
U5erbauungsfaktc;r möglichst gering, die [)urchl{)ftungsmöGiichkeiten
nicht durch Querbauten unterbrochen . verbaut und der Grünanteil
innerhalb des 8earbeitungsgebietes möglichst hoch gehalten wird
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2.7

2.7.1

Vegetation

Heutige pctentiel! natürliche Vegetation (HPF'iv)

Die Kadlerunä: der HPN'\y wird zur Zelt vom Landesamt fCtr Umbveltschi,itz
und Ge verbeaufsicht durchgeftkhd und liegt für den grë1lten Tell ven
Rheinland-Pfalz bereits -.fcr.

Für den 13ereich der Top-l<ade TK25-6415 Gr-llnstadt - Ost ist die
Kartiei-ung der HPNV noch nicht x/et-ftlgbar und muß deshalb aus de-n
Unterlagen der Bcdenkade von Rheinland - Pfalz des Geologischen
Landesamtes ( Blatt 5a1 5 GrClnstadt - Qst ) entnommen \l/erden.

Rheinhe:fisches Tafel - und Hügelland
? rlgras - Buchenwald in {volschcr ,gase;iidur:y
f/leiicc - =acetum tvoicum)

basenrelche. grund\.vas:erferne Standcüe def Lößgebiete
Bearbeitungsgebiet grenzt an AusbildLlnger\ des

Sternmieren-Stleleichen- Hainbuchenwald in armer Ai.!sbiidung
basenreiche. frische Standorte der bliederuncen und Bachauen

A.i:-üliduna 3

ootcnilelle natur:sche '-/'egciaticn
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2.7.2 Botanische Kartierung

Die Fläche wurde durch das Büro einmal begangen und kartiei-t

Gescht.itzte Arten (Rote Liste - BIRD und Rheinland-Pfalz} ..wurden bei der
Kartierung nicht festgestellt.

Es kcnnten folgende .a.den kar-Lied werden

Ur'rica dioic..,.a . Brennnessel
Daucus cal'ota - Wilde ö,-lehre
Aegopcdium pcdagraria - Giersch
Cirsium arfense - Anke!-krat=distel
OenoËi'era biennis - Gemeine >lachtkelze
.a.demo:la /tng rls - Gemeli er 3eifuß I'/cfherrsch
Cirsium an/ende - Acker- Kfatzdistei
.a.rctium lapoa - Große Klebte
Rumex acetosa - VViesensaueramofer
Solid=go giganten - Spëtblühende Gcldrute

außer den im 8estandplan beschi'iebcnen Gehëlzsn kamenjncch '.'c.f

Clematis vltalb= - Ce'/vöhnilche vXJ3iclrobe (entlang der Ostgren=
IRubus fruticcsus - Echte 3rcrnbeere
Robinia pseuë-acacla - Rooinie (ais Sëmiinge.)

2.7.3 Zoologische Kartierung

Eine detaillierte Kartierung wurde aufgrund der Bictcptyl)enstruktur nicht
durchgeführt. Zu erwarten sind jedoch ansp-I'uchslose und dem
Biotopsystem "Wiesen" angepaßte Arten (z.B. Schmetterlinge, wie der
Heufaiter, Blindschleiche. Rutsch'Jvanz. Dcrngrasmücl<e: L:ubsänger und
Lerche }

=s ist anzunehmen, dal! die Weldenbäume und VXJjldpflaumenbäume =m
Bachufer von '/weiteren Vogelarten {ex/tl. auch Fledei'mäusen} als
blahrungs-. Brut-, Rast- und Lebensraum genutzt werden

2.7.4 Biotop)kartierung Rheinland

Der Bereich der geplanten 13aumaßnahma is{ in der Ë3ieiockadierung des
Landes Rheinland-Pfalz nicht erfaßt.



2.8

2.8.1

Bestehende Schutzgebiete

Landscha ftssch u tz gebiete

Ein 20 m breiter Streifen (von äer Böschungskror:e aus gemessen ) ist im
bestehenden 13ebauungsplan ais eine Fläche zum Schutz und zur Pflege
der Landschaft ausge-.vielen.

2.8.2 Wassers ch u izgebiet

Im Bereich der geplanten Baumaßnahme ist kein bq/asserschutzgebiet
ausce\vielen
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J.

3.1 Landschaftsbild / Ortsbild

ßei dem Bearbeitungsgebiet handelt es sich um eine Brachfläche. der
sich im Osten eine neuangelegte Obshviese anschließt. Auf def
Westseite des Geländes schließt sich ein ca. 5 m breiter Streifen
Brachland an. dem ein sich ncch in der Entwicklurlg befindenden Garten

Die im Sestandsolan darmes.teilten Bäume sind gliedernde Elemente
innerhalb des Eearbeiti-lngsgebietes. Des weiteren wird die ebene Fläche
di.isch eide ca. 2 m Hehe ,aufschüttur:g {3cdenmiete) unterbrechen.
Die Bäume am iJfer .:ies Elsb=che: bilden die c=otischc Grenze des
Bearbeitungsgebiete:
[)et- uviChiiQSiC Dank! der Bebauuncisotanänderunc; isi :iie zusätzliche
Gebäudezelle im Abstand von 20 m zum Ufer des Eisbaches.
Hauot- Firstrichtung und Erschließung orientieren sich am bestehenden
Bebauurgsclan. Die Gebäude stehen annähernd parallel zur Talrichtung

folgt

3.2 Flächennutzung gemäß bestehendem 3ebaüungsolan

Laut Sebauunqsciar: ist das Gcbiei ais Alla. v.i'chRccëict aus.;e..wiesen.
[)ie Bebauung IXA/ohngebäuc]e und Garagen}. soxwie deren Erschließung
l<cnzcnti-ier=n sich auf die flordhälfte des nuëbictcs.
Ein 20 m breiter Streifen ist dem Schutz und zur Pflege (ier Landschaft
vorbehalten. Ein mittlerer Bereich '.vird den Gebäuden zugeordnet und ist
als Privatgartenbereich zu sehen.
Restflächen sind zum Anpflanzen von Hecken, Sträuchern und
Kleingehölzen x/orgeschen.

3.3 R abnutzung

Bei dem :earbeitur:gsgeb.iet handelt e$ sich aus:chiielilich um eine
Brachinäche, mit 5 Obstbäumen {3 Kirschen - Halbsiamm. 2
Walnußbäume - Hochstamm), Ein Walnußbaum ist ca. 40 Jahre alt.
Das Alter der anderen Bäume liegt z'-vischen 25- 30 Jahre.

Im nördlichen Bereich befindet sich eln ca. 2 m breiter Sche.iter eg. Üb:er
diesen xß/eg wird z. Z. das Grundstücl< 19a/lO ersct'sossen.
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4 Analyse und 8etwertuna

Vorhandene Belastungen

Die betroffene Fläche unterliegt zur Zeit geringen Störungen
Belastungen, be=cgen auf die einzelnen vvirkungsfaktcren

uincl

Relief: a.ufschüttung {Bcdenmiete)

Boden geringer DClngemittel- und P3stiziclelntrag durch Wincl-
ii-ifturg aus der Landwirtschaft. da l(eine direkte
\,/erb.endung zu intensiv 3enLitZten Flächen besteht.
evtl. 'vorhandene Bela:Ëur:c di.ir=h \./edt)nen
n.4 tl! hlencr2bens
verdicLa.fegen =1"f ürc m :c'\ciici"veg

urlc1 3chadstcffeinisslcnen durch
Bebauung und den damit verbundenen NJutztlngen

(iewës:e
Cerlrlger Eintrag '.'cr! :ch iJstcffco durch =efahrer
Schcttei',weges im =ërcl. Ëier3ich iiR if saü,rieb, Ci
KraftstclD das Grur'dx/vasser

\./eaetation n/läßiges Artensoektrum
Wert igkeit .

und geringe ökologische

Durch die Baumaßnahme bedingte Eingriffe und Belastungen

Die Realisierung des geänderten Bebauungsplanes führt zu
nachstehenden Eingriffen und Belastungen:

4.2. 1 ,quswikungen auf.das Relief

Aus-.wirkungen auf das Relief sind zu er.warten, da das Gelände leicht
geneigt isi. Gi-ößere Anhöhungen oder Abgrabungen sind nicht geolant.
Anhëhungsn im IRahmen der FreiTnächenqestaitun!; sind nicht
e f.iv8 nen .



14

4.2.2 Auswirkungen auf den Boden

Durch die Baumaßnahme \ivird bis jetzt offene Oberfläche vei-siegert und
belebte Bodenfläche reduziert (2 Häuserzellen, Sammelgarage). Die
Versickerungsri3te bvird verringer!, die Rückhaitung von
Niederschiags-/vasser beeinflußt und damit - wenn auch nur in geringem
Umfang- in den VX/asserhaushai{ negativ/ eingegrii:fen

Daraus resultierende Eingriffe sind

Dauerhafter Bcdcnverlust durch Flächcnuersleaeiunc
Dat.ierhafter \,/erlust aller Bodenfunk:ionen:

4.2.3. A.uswirkun:en uf:] $ Kain

Die At.!swlrkungen auf das Kleinkiima b:estehen in eifer höheren
Jahresdurchschnittstemperatur c:nd bedingt durch die v'ei'änderung des
Geländereliefs herrichtung von Gebäuden) x/ertikalen [)urchwirbelung der
Luftmassen. bzw einer höheren Thermik.

Auswl rl( un .g au'i Je= y'/=ss=:-h=ush=!

Die .a.us-.-/Iri(argen cf (ler) xyvasserhaushait sind abhängig '/-3n den
hydrologischen Gegeëenhe:ten der beanspruchier} i:iëche. Da die
nutzbare Feidkapazltät der beanspruchten Böden ais hoch eingestuft
wird, ist der Verlust an Versickel-ungstnäche höher zu be-werten als bei
einer geringen Feldkapazität, zumal die jährliche bliederschlagsmenge
auch gering ist.

Daraus resultierende Eingriffe sind

Erhölntei' ObenRächcnabfluß durch Flächen /ersicaeluna durch
Bauwerke

Verrlngcde \yersicl<ei'ungsqucte durch die Flëchenvef'siegelung

4.2.3 Auswirkungen auf Schutz- iirld Schonyebieie

Das im Bebauungsplan ausgewiesene Schutzgebiet =ur Prnege der
Landschaft :,wird in seiner Breite um 5 m reduziert. Dle 13reite '.wird nlgn bis
zum ijfer des Eisbaches gerechnet, so Jaß sich ein .Abstand -/cm
Eisbech bis zur Gerät:dek=nte '/cn 20 m e!-gibt.
Die Fläche geht größtenteils irl Privatbesitz über. so daß sie nur rlocit in
get-engem blaße dem Schut: und der Pflege eier Landschaft udicocc -a/ird.
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4.2.6 Auswirkungen auf Vegetationsbestände

Es wird in \7egetationsbestände eingegriffen. Verluste entstehen bei

Kraut-Decke der Freiääche
Reduzierung des Baume:estandes
Entfernen von BI-ombeerhecken urld bXJalclreben

Die entfallene Kraut-Decke. sowie die E3FnuMbC=F9n und bqlaiclreben
von geringer Wenigkeit und können durch andere D/laßnahlnen er
v#crcëo

Schwieriger gestaltet Elch der Ersatz einiger größerer Bäume: 'i
ihr ,qitef nL:r durch quantitative FflüFi: i gcn auisgeglic5cn

eilt

r'3
twin eien Ernaii er Bäume am Ufer ae:
.während dci Bauphase zu schützen

4.2.7. Au=wirktingen euf die Tierwelt

ISceC;nës :!.j

,auswirkungen sind ZL: er'-marlen. =ie Flä- hen '.v:.ifäen.
cle utz C€3r II'\i'3cd€i-kc.!'l-lëcf ITT} ,a.ü i:ct'=lr.h .vlad :jür;h =1 1vl i:naht'ne
verflogen. 131e z-i er'wartende .stärker: ='eq!-:entlcf!-;rg ëer cerlphefle
stellt einen weitcrerl Siörungsfakicr ft)r iie ;aura ëar. Durch :ntfernurig
der KrautpTnanzen fallen diese ais 'öPichtige f:uiterpflenze iCr Irlsekien
(speziell Schmetterlinge) aus. Durch die FenstenHëchen ist bei den
Nachtvögein eine dauerhafte Störung ihres Lebensraumes zu erÄ'arten.
Der Eingriff ist kurzfristig - in einem Zeitraum bis maximal 10 Jahren
nicht ausgleichbar.

€

4.2.8 .Äuswirl€ungen =uf das Land chai'sbild

[)ie geplante Baumaßnahme greift vcl'äRulcFRd in das bestehende
Landschafls.bild ein. Durch die zusätzliche Cebäudezeiie schiebt sich der
Cdsr=nd gegenüber des bestehenden ebauungsFianes Lim ca. 2nuM
'Heiter in die freie LändschaR
NeË;ati-/ 'ivirkt sich vcr allem auch der 13au ëer Sammeigarage
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5. Planunqskortseqüenzen

5.1 Allgemeine Grundlagen

lvTaß und Umfang der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
richten sich nach der durch die Baumaßnahme heworgeiufenen
Erheblichkeit eder r'nachhaltigkeit der Eingriffe in .:ien f4:turhaushalt und
das Landschaftsbild

Gemäß Paragr. 5 LPfIG von Rheinland-ofaiz hai. we: in Dlatur und
Landschaft eingreift. 'ü'ermeidt)are Beeinträchtigungen udcs
>laiurh=ushaltes und des L:=ndschaflsbildes zu nterlas:en und
t.in-/ermsldbare Beeinträchtigungen in argen'essens!- ü:risk :u beseitigen
oder :cszugleicher:

ß:usgegiic.hen isi ein Eingriff dann, \b'enn nach selnei Been:iigung keine
erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen zurtlckbieiben und das
Landschaftsbild landschaftsgerecht '-viederhergestellt c-der neu gestaltet
isi. Ais Ausgleich kommen alle hlaßnahmen im Umfeld dcs Einariffes in
Betracht, dle die gestörten f:unktionen möglichst ;lelchaüig und
insgesamt gielchwcitig bvleëerhe!-steilen

1:{ =in l:lngrlf nicht atlsgleichbar.
Funkiicnsausgleich x/or:tischen.
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5.1. 1 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

In den nachfolgenden Tabellen des Kapitels 5.1.1 werden die
landespflegerlschen i\Jl8ßR8hHeR aufgelistet. welche erforderlich sind, um
die Beeinträchtigungen des blaturhaushaites und des Landschaftsbildes
auszugleichen.

Zur besseren I'iachvellziehbarkeit werden
geplanten hl8ßn3hmcRI gegenübergestellt.

Kenfliktpunkte ëen

Auf den Grundlagen der vorangcgar.genen Dai-si lIuDgeR
nachfolgenden landespincgerischen Zielvorsteilurlgen ente.vickeit

die

Erhaltung def blshe'Iaeo 8cdenverilältnis:;
=elnengunger

/'ermeidungs mai.Snail me

ahne fremde

}.1 Die 2D m breite Abstandsfläche zwischcRI Gebäuden und isbach lsi
von jeglicher Bebauung (Gartenhaus. ;f'=rnne- Mauern
,qufschüttungen usw.) freizuhalten. (vermeidungsmaßnahme)

:icherung ':le;r 3cdenwas.:e!-./erhäitnisse und :ies 3l'uRd'iv s: r3 :;ci'
ßeeinträchiigunË; und './erschmutzung und Efh=itur'g
Bruno\vasserdarcebotes:
vprmeldungsmaßnahme. b/lindcrungsmaßnahmeJ

J Obenüächenyvasser isi Tnächig versickern zu lassen; Herstellung von
Rigolen und Sickermulden(Bodëngutachten).
Alternativ: Ober-Hächenwasser sammeln und zum Verbrauch den
Haushalten zur Verfügung stellen (Toilettensptllung.
Gartenbewässerung).
INTinderungsmaßnahme)

d Erhaltung offener Boclenflëchen als Standort ftlr 8oclenlebevvesen
ünci Pflanzen.(tyermeidungsmaßnahme. hlinderungsmaßnahme}

Erhaltung des bisherigen l<leinkiimas und Schaffung von alternativ
klima'ivirksamën Flächen in der direkten Umgebung äes B UJverkesl
I'./ermeidungs-, f/linderungs-, Äusgleichsmaßnahme)

Reduktion der das Klima negativ beeinflus.senden '/crslcgciten
f:lachen auf das notwendige R/lindestmai31
(X./ei'meidungs-. und lvlinclerungsmaßnahme)

/

8

Schaffung erhclungsnutzbarer Flächen Im Gemeindebereich
i.Ausgleichsmaßnahme. Ersatzmaßsnahme)

,Angepaßte :lnbiridung der Gebäude in äie L=nëschaü
ijmgebung durch entsprechende 3/laßnehmen;
INlinderungsmaßnahme)

nd die
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5.2 Äd nliste

Die geplar)ten Pflanzungen sind
bodenständigen ,Aden durchzuft)foren

ausschließlich mit heimischer}

.als Baumarten zur Durchgrünung des ßaugebietes mit Hachstämmen
werden im bestehenden Bebauungsplan schmalkrcnige Laubbäume l.
ordnung Aceh piatanoides i. S - Spitzahorn und Robinia moncohylla
Scheinakazie) vorgeschrieben.
Diese l:esiseizung wird beibehalten

Für die Sti-buche:Hanzung :Melden folgende Aden ...,ci-geschlagen

?'3

Aceh campestre
Amelanchier lamarckl
Garaus mas
cern LIS sangutnea
Cor./lus ax/eilarla
bscnymus eure:oaecj:
Ligustii-lm vulgare
Lonicera x'/lc.steum
?rurlus mahale5
Prunus splncsa
Rosa canina
Rosa spinonissima
Salix caprea
Salix purpurea
Sambucus nigra
x./iburnum oculus

f:eldahcin
1< tip.fe delsenE:irre
Kornelkirsche
Rctef Hart(tegel
Haselni.!ß i
?f #en Cltchen
Liguisie i'
Heckenkirsche
Steinweichsei
Schiebe
HURds-Roses
Bibernell-Rose
Salweide
Purourweide
Schwarzer Holunder
Gewöhnlicher $chneeëail

Für die ,\nsaat ist eine Gräser-l<räuter-blischunc! ZL! '/erwenden. deren
ß.rtenzusammensetzung in .Anlehnung arl die entsprechende Vegetation
der vorhandenen Gräser-Kräuter-r'lachen erfolgen soll. Für die geplante
EinzelgehöizpTnanzungen sind Hochstämme urlci StammbClsche def in der
Kcstenaufsteilung angegebenen Größen zu ver venden.

Es \ivifd cmpfchlen, folgende $aatgutmischung nach RShl zu vera,verden

RSIVI f.2.2 Landschaftsrasen jmit Kräutern)

Auf den elngcsäten Flächen seilen maximal z'iva Schnitte Im Jahr
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durchgeführt werden. Die Anwendung
Unterhaltspflege ist zt.l unterlassen.

von Herbiziden bei der

Diese Festlegung muß auch für die privaten Gartenbereiche geilen. da
sie in direkter .X/erbindur:g zum Eisbach zu sehen sind, denn Herbizide
können sehr schnell in den Else.ach gelangen (VX/inddrifi: cbedächiger
WGsserabflcß)
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6.

6.1 Flächenbilanz

Aufgrund des hostel'iëRd€R Bebac:c:ngspianes 'werden nachfolgende
i:lachen {einschl. Zuwegungen und Terrassen : ca. 12 m: je Wohnh=usl)
Dea r$ort:cht: :

:a. Gi-öße

HausTRäche
Garagen
Zuwegung i'/ei'siegcit
Stellclät=3 {x/er:icg itl

2"o4 m

5 'i 'l

f'\
Summe Plan:unc '} 995 n

Aufgfiind der Eeb uungsplanëndei-ung werden
tleinschi. Zuwegunc;erl und Terrassen = ca
üe= nsc i'uch{ :

nachfolgende Flächen
12 rn: ie xß/chnhaus}

\ .4
-..l i.

Hausfläche
Garagen
Zuwegung (versiegelte
Entwässerung in Rigolen
Stellplätze (wasserdurchl.)

1678 m:
360 Hz
895 m2

330 m:

3253 m;Summe

Durch die 8ebauungsplanänderung
geschaffen:

:iverden an x/ersiegeiten Flächen

\,/ersieaeluna im Plan.unaszustand

Gebäude- u. WegeTnëchen (versiegelt)
/. geil. Versiegelung aufgrund gtlltigem B- Plan

3263 rn
1995 m

Versiegelung netto 1268 m:
/. StraßenTHächen ( Entxlvässerung in Rigolen) x 0:5 - a47 m:
/'. Fläche Dachbegrünung x 0.5 -165 m:
/. StelliRächen (wesserdurchl.) x 0.3 -180 m:

Versiegelung Insgesamt 478 m
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Beu rteilur a

Dle durch den Bebauungsplan und seiner Änderung
Baumaßnahmen greifen in eine BiotopHäche ein

begrt:ndeten

Die zusätzliche Neuversiegeiung '-'on belebten und '.verivoller Bodenfläche
mit ca. a73 m: muß als die schweFuvieg€nste Beeinträchtigung
angesehen werden. Die Ressource "Boden'' ist nicht beliebig vcrmehrbai'
und ein Verlust offener Bcdenfiäche als Basis f{)r Vegetation. Fauna
Hyclrolcgie und Klima\.virl<samkeit hat vielfältige A.us'wirkungen. Es ist
deshalb wichtig, ger=cle die Funktionen des Bcndcßs nach l\llöglichkeit zli
erhalten. bz-M. an abdel-er Stelle wieder herzustellen. Dies kann in erste!-
Linie dt:rch die Entsiegeiung '/on bereits '.'ersicgelten Flächen erfolgen
cdei' durch A;Lib-verdi-ing vcc anderen Flächen. Die: is.t in der hier
nc.ix,vendigen Damen:lcn at:f dem Gitirdstilck alleine teich! duichfÜlitrbar

Dle Funktion aer ;iäcnenversie-3eiung unc die c: mii clnhergenenëe
vcFmiRuacHc V=rsickerungsrate kann :. T durch di€ Rückhaltung und
Gezentralc Sammlung der Dachwässer ausgegiicllen werden. Gleiches
gilt für die infolge der Bautätigkeit verursachten erhöhten A.bflußwerte bei
Nieëerschlägerl. Die im Bereich der Straßen auflr lenden Cbedlächen-
\NGs:er seiler: lr: R;gc:len .gesammelt iJF:d flë! hiq =L:r X,/ersick.:!'urls

\...f &./

r'

ö.is l::':al= füf die Dir.ht ;al z usgleichbare juni(!icd .Jes Ec.gens :wird
eine Fläche. ce. 30C m östlich des Planungsgebietes aufge'iveHet. Durch
die :t.:ki)nftige Nutzung als Strcucbst-Jvicsë mit extensivieder
Bewirtschaftung ist dies gewährleistet. Hinzu kommt eine erhöhte
Kaltlufiproduktion . durch die Ansaat unter den Qbstgehölzen, sodaß eine
bveitere Komponente ausgeglichen -werden kann

i)ie Auswirkungen auf das i<lima kër\nen nur tciixiv€ise durch eine offene
Versickerung ausgeglichen 'JVEFdcn. Dies griff! auch auf die nicht mehr
üinü-elenden Niederschiäc:e zu. Zumindest trägt die Dachbecrünuna dei
Sammelgarage zur iX.lir:derung l;-ei.

Die .Auswirkungen auf das Lan(ischaftsbild un(i die Erholung sind
gleichermaßen nur teilweise ausglelchbar. Die Verdichtung der
Pflanzung c:nd die Fassadenbegrünung der Sammeigarage et'feilen nur
ö/linderung des :ingrid:fes in das Landschaftsbild. Die Erschileßung des
Gebietes hat eine Beelnträchtigurlg der anscl'lie{3enden Flächen
durch Quell- und Ziciverkehr zur Folge.
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7 KQstgD5chätzunq

BodenbearbeityDg und -verbesserung finterne Auscleichsfläche: externe
E rsatzüäche}

ca. 1 1 30 m; 4.]C DNI 4E:C.OG C,LI

Dachbeqrünuna der Garagen
ca. 3eO m: x E3 unO [)D} }CeCC.GO DNI

Püanzunclen und Ansaaten

Hcchstämme
STU 20- 25 ,'nB !ncl. Pflanzung t.nü FeRigsleilungsoflege
7 Si x 1 320.CC Dh'i
IVoi'gabe us best. Bebalilinqsolan !

C

r'h
Hc'Ch$iäiNMC
'wie oben besclnrieöei
7 St x 1 520.0C DDI C16aC.CO DF.,i

ortstypische Gb:.thcchstämme
STU le -18 eB. In:=i. oqan=unc ind Si.3li'u I'QSI

Kietteigehöiz: :ur Fas:adenbe-arünunc
ca. 25 St K 3C.00 Dhl 73C,.-)C CNt

StrauchpTnanzung
STR 2xv cB 60-1 00

ca. 140 St. x 1 6.CO Dhl i:a. 2240. CO Dhl

Ansaat Landschaftsrasen RSR/l
Abstandsflächen )

7.2.2 IStreucbstwiese und

ca. 78C ;Hz :{ 5.CC Dhl Ca
bel 20 g/m:
Herstellen der \./ei'sicherung für DaChTläChen'JVaSSer ca.

!9CC.CO Dh}

'l nJ CG0.00 Dbl

Summe netto
zuztlgl. 3/mwst

ca. 75290.ÜO Dh']
c= 1 1 29:3.50 D?.:l

Summe brutto )a. 86583.50 D&]

Kosten ftlr Oberbcdenabtrag und -auftrag, Erdmodellierungen urld
Vvegeb uarbeiien . sc\Nie l<osten ft)r die Herstellung der Privatgärten sind
Flight bert)cl<sichtict.
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8 Quellenangaben

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung vom 8. Dezember 1 98E:

Ellenbei'q. Heinz
Vegetation bTittele-uropas mit den .Alben
Stuttgart: Ulmer 1 986

Landesamt fC)r Umv/eltschcltz und Gewerbeaufsicht
Biotopkartlerung Rheiniar:d-Pfalz
i:ioristlsche und faunistische Erheben
Gpperheim

L=nclesamt f(ir Umwelt:.chut= r. Ge';werbe l.:isle.h

l<ar'Lierung der heutigen poi. nai. veSctaticn
Rheinland-Pfalz - lv1 1:10.000
Opoenheim

Landesamt für Umweltschutz und ,3e-;verbeaufsicht :a.uftrc.=b-
Katalog zoolcgisch bedeutsamer Eic-tcctypen
L(}ttmann. Zachay. Smciis. .f. Di-=chenfel:
Oooenhelm - 1 9:3

kiinisterium f(}r Umwelt und (;esunciheit
Busharl, Haustein, Lettmann. Wahl
Rote Liste der bestandsgefährdeten Biotoptypen
von Rheinland-Pfalz
Mainz - 1 990

Naturschutz und Landesoflege
LandespTnegegesetz (LPTnG) und .qusftlhrungsbestimmungen
in del Fassung -/om 1. Nlai 19B7
bvlinistefium ftlr Um-.veit und Gesundheit
blairlz, im Rülai 1990

Topcgr=phische Karte 1 :25000
Blatt 6415 - Grünstädt - Ost
Landesvermessungsamt Rheinland-Pfad:

Bodenkarte Rheinland - Pfalz
ä/1 -1 : 25 0CG
Blatt 6a1 3 Gft)nstadt - Ost

x/erbandsqemelnde Grtlnstadt Land
Flächcnutzungsplan - Teilbereich "obrigheim
N/1 1 :25un0
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9 Anlagen

Plan l:

Plan

Bestand
1'4euplanung
Dlassnahmenplan Ausgleichsfläche
Bestehendem 13ebauurlgsplan (Flanausschnitt und Textteil



- BEÄRBEITUNGSGRENZE

GRUNDSTUCKSGRENZE

AUFSCHUTTUNG

BRÄCHFLÄCHE

GRÜNFLACHEN (PRIV. GARTEN

LANOWIRTSCH. FLACHEN

WASSERFLFLACHE

VORH. GEHOLZE

NEUANLAGE OBSTWIESD

P€STANDSPLAN

Ä/b'th rätld
L ftsa'ditoKttr
Dd.-tu. Ftt/8d.a
874B N8iHt8dt
T+Üful 0a21/48a66
Fu 063 ?1/ 480701
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Allgemeines Wohngebiet $ & 11...21

Ein Vollgeschoss und Dachgeschoss
Straßenseitig als Höchstgrenze zulässlg

Offene Bauweise

Geschlossene Bauweise

Nur Doppelhäuser zulässig

Nur Hausgruppe zulässig

Hauptfirstrich t ung

Traufhöhe max

Baugrenze

Baulinie

G mundstück sgrenze

Grundstücksgrenze , an die anzubauen ist

Si chtwink el

Massanqabe in Metern

Bau N

!'



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A Bauplanungsrechtl sche Festsetzungen entsprechend den Vorschriften
des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.r. voa 8. Dez. 1986 und der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. VGH 23. Januar 1990

l ART DHI BAULICHn{ NUTZtJNG ($ 9 Abs.t BauGB; $5 1-15 BauNVO)

Als Art der baulichen Nutzung wird ein allgemeines Wohngebiet qe-
nxäß S 4 BauNVO festgesetzt
Die in S 4 Abs.3 Nr. l-S BauNVO genannten Nutzungsarten sind qe-
näB Paragraph l Abs.6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes
und damit unzulässi.g .

2 . )aSS DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs.l BauGB; 5 16-21a BauNVO)

Das Plan der baulichen Nutzung wird vie folgt festgesetzt

Die Grundflächenzahl (GRZ) in 'A.B" darf einen Wert von 0,4 nicht
Überschre i t en .
Die Gescho8flächenzähl (GFZ) in 'A' darf einen wert von 0,8 und in
"B' einen Wert von 1,2 nicht Überschreiten.

Ë'

Die Zahl der Vollqeschosse wird als Höchstgrenze festgesetzt
Das Dachgeschoß darf als Vollgescho8 ausgebaut verden.

lili (;ebietsteil A+B sind aiaxilnal 2 wohneinheiten je Wohngebäude
zuläss ig .

3 BAUWEISE ($ 9 Abs.l BauGB;(5 9 Abs.l BauGB; S 22 und 23 BaulqVO)

Die Bau\weise wird in "B" als offene Bauweise festgesetzt.
Die Bauseeise wird in "A' a]s gesch].ossene Bauweise festgesetzt
In Gebietstell "A' sirld nur Reihenhäuser als Hausgruppe.
ia Gebietsteil "B" nur Doppelhäuser zulässig. In Gebietstei.l "B"
sind die jeweiligen Doppelhaushälften an der gekennzeichneten
Grundstücksgrenze aneinander zubauen .

4 STELLUNG DER BAULICHDI ANLAGD{ (5 9 Abs. l Nr 2 BauGB )

Die Stel].ung der baulichen Anlage ergibt sich aus der in der Plan
zeiclunung eingetragenen verdi.ndlichen Haupt-F'irstrichtunq . Unter
geordnete Nebenfirste sirxi rechtwinklig zun Hauptfirst zulässlq.

5. p'UXCHni FÜR GARAGDq UND STELL.PLÄTZE (S 9 Abs.l Nr. 4 BauGB und
--- S 1 2 ur)d 1 4 BauNVO)

Vor den Garagen ist jesfeils ei.n Stellplatz von 5 a 'tiefe (Abstand
zwischen Grurldstücksgrenze und Garage) vorzuhalten .

6 HÖHDllAGE Dm BAULICHD{ ANLAGE (S 18 Aln.l lind 2 BauNVO)

f'ür die Festsetzung der Höhenlage der baulichen Anlage ist

die Oberkante der vorhandenen und geplanten Straße
so\iie di.e Traufhöhe bestinnend.



Die Oberkante Erdgeschoß Rohfußboden darf ein Ha8 von 0,80 n ni.cht
übe rschrei ten .

lleßpunkt ist die Niete der tiberbauten Fläche. Bezugspunkt ist der
Schni.ttpunkt des Lobes vom Heßpunkt auf die angrenzende Straßenbe-
grenzungs l hie .

Die Traufhöhe darf ein }laB von 5,20 a, bezogen auf die Straßen-
oberkante nicht Überschreiten.
llaßgeblich i.st der Schnittpunkt der Außenkante des Gebäudes nit
der Oberkante der Dachhaut

Die Traufhöhe der Ooppelhäuser darf gartenseitig ein l(aß von
5,70 n, bezogen auf den natürlichen Gelärldeverlauf. nicht Über
score i. ten .

7 FLÄCHEl{ FÜR AUFSCHÜ'mUNGEFI (S 9 Abs t Ziff . 26 BauGB)

Flächen fÜr AufscbÜttungen. sosfeit sie zur Herstellung des
StraBenkörpers erlforderl schen sirld .
Die fÜr die nerstbilung der Verkehrsflächen erforderlichen
Böschungen sind vom Anqrenzer auf den Baulandflächen und den
privaten Gr.{inflächen zu dulden.
Die ia Plan dargestellten Böschungen stellen den Uüafang der
notwendigen Erdauffül lungen dar
Di.e Nutzung dieser Flächen ist nicht eingeschränkt

d BINDuliGn{ o)R oxs XUPTLAnZE]-i VON BÄUHni UNO SI'RÄUCHUIN ($ 9 Abs.l
--Nr . 2 5 BauGB )

[n Bereich der Zukahrtsstra8enräune sind in Sinne des ortsqerech
ten Straßen:kues an den in der Planzeichnung festgesetzten Stellen
schnalkroni Qe [-]ub])June ]. Ordnung zu pf]anzen:

[iäune l . Ordnung

Aceh p l a tang tdes 1 . S
Robin la aonophyl la

Sp l tzahorn
Sche l na ka z l e

[m (Jbcrganqsbereich zur freien Landschaft sind auf den Privat
.;rundstiicken Sträucher zu pflanzen .

S t rä u(:he r iaa (Jberqanqsbereich zur freien t"andschaft

d rf) l nils be tu l us
o rntl: :ia nq"u l rl(!uiu

1. 1 qus t r um v'u lqare
' .on ] ('r'f.] x y l osteuin

Ha l nbuche
Ha r t r i eqe l
[. l qus t e r
Hec keRR i asche

F'i.AciiFN zuH SCHUTZ, zuR PFLEGE UND ZUR E:NiViCKLUiiG DEn LAUDSCHATT
(S q At)s. l Nr. 20 ul}(ä 6 BauGB)

innerhalb cer P]anzelchnung festgesetzte F]ächen zun Schutz und
zur Pf lege und F:ntvLcklunq der Landschaft sind Zäune und sonstige
baua tchc An.lagen nicht zu]ässiq.

f:THAI.TUNG VröN 8ÄUHFJI (S 9 Abs.t Nr 2Sb)

)l(' an der südlichen Seite steht:rldcn Bäume (Nußbaum und SÜß
kirsche) st nd zu erhalten und z.u schÜtzerl



8 Bauordnunqsrecht l sche Festsetzungen gemäß den Vorschriften der
[-andesbauordnunq von Rheinland-Pfalz (LBauO) i.d.F. voa 28. Nov
1986 i.V.a. Paragraph 9 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) und $ 22
Denkmalschutz- und Den)unalpflegeqesetz (DSchPfIG) von 23- 1tärz
t978

t AUSSEHE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGE:N ($ 86 Abs. l Nr 1 + 3 LBauO )

1 . 1 DachgestaLtung

Als Dachfornen sind nur Satteldächer nit Ausnahme von Garagen
zu läst iq -

Die Dachneiqung nu8 mindestens 40' und darf höchstens 50' betra-
gen, Garagen sind nur nit Flachdach zulässig.
Dachau:Ëbauten (z.B. Dachgauben) sind zulässig. Ihre Gesaatbreite
darf jeaoctl 2/3 der Firstlänqe nicht überschreiten. Der seitliche
Abstand von den Giebelseiten der Gebäude nuß mindestens 1.50 ß
be t ragen .
Dacheinschni.tte (z.B. Loqgien) sind zulässiq-
Als Dacheindeckung si.nd nur rot- oder brauntonige Dachsteine
zulässig.

1 .2 Passadengestaltunq

Verkleidungen der Au8envandflächen von Gebäuden, auch von Garagen,
Heit glLsierten oder glänzenden Materialien vie Kunststoff-, Bitu-
acn- (xler Hetallelesienten sind nicht zulässig.
Folgende P4ateri.alien sollen hauptsächlich Verbindung finden:
Putz, Holz, Sandstein oder sandsteinähnliches material
Kalksahdstein- Si.chtnauerverk ist ni.cht zulässiq.

1 . 3 Eine r i. edungen

In Gebietsteil "A' sind die Einfriedungen zwischen Grundstücks
grenze: und Vorderkante Gebäude als geschlossen- oder geöffnet
strukturierte Einfriedungen herzustellen und sind nit höchstens
1 , 00 n Höhe festgesetzt .
Ein )[8ssivsocke] VOR 0,20 a ist er].aubt.
lal Gebietsteil "B" sind Einfriedunqen mia Straßenraum nicht zu
lästig
Die hinteren Einfriedungen sind in einer Höhe von 1,00 ai a18x. zu-
lässig
Zwischen den Doppelhaushälften sind bis zu einer Länge VOR 5,00 m
Sichtschutzeinfriedungen bis zu ei.ner Höhe von 1,80 al zulässi.q.

Folgende Ptateri.al i.en sind erlaubt :
- Holz als Spd.ebel- (bier Staketenzaun,
- Stahl , außer Haschendraht ,
- Plauern verputzt oder aiit Sandstein (xjer sandsteinähnlichen

Ha ter ial i. en verblerxiet

die Einfri.edungen sind nit einer Ei.ngrÜnung in Form von Büschen
und Rankpf lanzen zu versehen .

Die Einfriedunqen zur freien l.arldschaft sind nit Sträuchern der
frei.en Landschaft einreihig abzupflanzen .



.1 .4 Bodenden)cnalpfleqerische Unterschutzstellung nach $ 22 (DSchpfIG)
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